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PRÄSIDENT SASSMANN (um 14 Uhr
4 Minuten): Ich eröffne die Sitzung.

Das P'l'Otokoll der letzten Sitzung ist
geschäftsordnungsmäßig aufgelegen; es ist
unbeanstandet geblieben, demnach als geneh
migt zu betraohten.

Ich habe auf die Plätze der Herren Abge
ol'dneten das Stenogrlaphische Protokoll der
7. Sitzung der V. Session der V. Wahlperiode
vom 16. Dezember 1953 auflegen lassen.

Ich 'ersuche um Verlesung des E,inlaufes.

SCHRIFTFüHRER (liest): Vorlage der
Landesregierung über den Gesetzentwurf, be
treffend die Errichtung eines Bundespolizei
kommissariates im Gehiete der Stadtgemeinde
Mödling.

PRÄSIDENT SASSMANN : Wir gel8Jl1gen
zur Beratung der Tagesordnung. Ich ersuche
den Herrn Abg. Ku c h n e 1', die Verhandlung
zur Zahl 608 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. KUCHNER: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Finanzaus
sohusses über die Vorlage der LandeslI'egie
rung, betreffend den Voranschlag des Landes
Niederösterreich für das Jahr 1954: Bewilli
gung von Überschreitungen und Nachtrags
krediten, zu berichten.

Hoher Landtag! Es ergibt sich die Notwen
digkeit, für verschdedene Aufgaben, die die
niederösterreichische Landesregierung als
besonders drilllgend ansieht, an den Hohen
Landtag mit der Bitte um Bewilligung von
überschreitungen und Nachtrag'skrediten
heranzutreten.

Es handelt slich hierbei um je zwei Über
schreitungen im ordentlichen und außer
ordentlichen Voranschlage sowie um drei
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Nachtragskredite im außerordentlichen Vor
anschlage des Landes für das Jahr 1954.

Die Überschreitungen im ordentlichen
Voranschlage betreffen den Voranschlags
ansatz 61-61, Sachaufwand für Raum
ordnung, und 671-63, Beitrag an die
Donau - Hochwasserschutzkonkurrenz. Im
ersteren Falle soll eine weitere Überschrei
tung von 150.000 Schilling bewilligt werden.
Durch die Angliederung der Randgemeinden
erscheint es notwendig, sofort Planungen in
diesen Gebieten vorzunehmen. Da die bei die
sem Vorschlagsansatz ZUr Verfügung stehen
den Kreditmittel jedoch bereits erschöpft
Blind, muß um ei'ne weitere Überschreitungs
bewilligung eingekommen werden.

Hinsichtlich der Donau-Hochwasserschutz
konkurrenz ist zu bemerken, daß das Land
Niederösterreich zu dem Gesamtaufwand
dieser Konkurrenz einen Beitrag von 10 Pro
zent zu leisten hat. Infolge des Katastrophen
hochwasBHs 1954 ergaben sich besonders
hohe Ausgaben, wie auch die ganzen Reser
ven der Konkurrenz aufgebraucht wurden.
Zur Deckung der Kosten und Auffüllung der
Reserven ist ein Betrag von 2,500.000 Schil
ling erforderlich. Der auf das Land Nieder
österreich entfallende 10prozentige Anteil
beträgt 250.000 Schilling.

Im außerordentlichen Voranschlage werden
Überschreitungsbewilligungen zum Voran
schlagsansatz 5251--91, Landes-Heil.. und
Pflegeanstalt in Gugging, Aushau der Trink
wasserversorgungsanlage, und Voranschlags
ansatz 761-90, Beiträge zu den Kosten von
Neubauten, Umbauten und Instandsetzu'ngen
von Rollfähren sowie Beiträge zu den Kosten
von Länden und Hafeneinrichtungen, nach
gesucht.

Hinsichtlich des Ausbaues der Trinkwasser
versorgungs'anlage in der Landes-Heil. und
Pflegeanstalt in Gugging ist zu bemerken,
daß die Wasserversorgung dieser Anstalt
durch die eigenen Brunnen nicht ausreichend
ist. Es ergibt sich die Notwendigkeit, den
Anschluß an das Wasserversorgungsnetz der
Stadt Klosterneuburg herzustellen. Es wird
hierfür vorerst ein ERtrag von 1,000.000
Schilling notwendig sein.

Bei Voranschlagsansatz 761-90 des außer
ordentlichen Voranschlages für das Rech
nungsjahr 1954 wurden Mittel bereitgestellt,
aus deonen BeHräge zu den Kosten für Neu
bauten, Umbauten und Instandsetzungen von
Rollfähren gegeben werden können. Diese zur
Verfügung gestellten Mittel reichen jedoch
nicht aus, um die vorgelegten Entwürfe aus
reichend dotieren zu können. Um nun hier
nicht halbe Arbeit zu leisten und die durch

das Katastrophenhochwasser im Juli des
heurigen Jahres entstandenen Schäden an
sechs Fähranlagen beseitigen zu können, ist
ein Betrag von 850.000 Schilling notwendig.

Neue Kredite sollen vorgesehen werden für
den Neubau eines Personenaufzuges im Amts
gebäude Herrengasse 13, für Beihilfen zu den
Kosten, welche den Körperschaften des öffent
lichen Rechtes durch Hochwasserschäden ent
standen sind und zur Beteiligung an wirt
schaftlichen Unternehmungen.

Der Personen- und Lastenaufzug im Haus'!
Herrengasse 13 wurde im Jahre 1901 erbaut.
Der Betrieb dieses Personenaufzuges kann
nicht mehr ohne Gefahr für die Benützer er
folgen. Die Neuaufstellung eines Aufzuges
würde Kosten in der Höhe von 220.000 Schil
ling verursachen.

Auf Grund des Hochwasserschädengesetzes
1954 kann ein Bundeszuschuß zur Förderung
der Behebung von Hochwasserschäden nur
insoferne gegeben werden, als es s.ich um
Hochwasserschäden handelt, die sich im Ver
mögE'n von physischen Personen oder juristi
schen Personen, soferne letztere ausschließ
lich Personen des Privatrechtes sind, ereignet
haben. Es ist in dem Gesetze jedoch nicht
vorgesehen, daß Körperschaften des öffent
lichen Rechtes Beihilfen zur Schadensbehe
bung beziehungs,weise zu Kosten, die ihnen
aus Hochwasserkatastrophen erwachsen, er
halten können. Es ist daher notwendig, im
Rahmen des außerordentlichen Voranschlages
des Landes Niederösterreich Vorsorge zu tref
fen, daß auch den Körperschaften des öffent
lichm Rechtes derartige Beihilfen gewährt
werden können.

Durch den Anschluß der Randgemeinden
und zur Erfüllung verschiedener Aufgaben,
die dem Lande gestellt sind, wird es sich
nicht umgehen lassen, skh an wirtschaft
lichen Unternehmungen zu beteiligen. Es soll
ein Betrag hierfür von 100.000 Schilling vor
gesehen werden, der der Landesregierung die
Möglichkeü geben soll, gegehenenfalls solche
notwendige Beteiligungen durchzuführen.

Der Finanzausschuß stellt daher folgenden
Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Die nachstehend angeführten Kredite
des ordentlichen Voranschlages des Landes
Niederösterreich für das Jahr 1954 dürfen
um die anbei genannten Beträge überschritten
werden:

a) Voranschlagsansatz 61-61, Sachauf
wand für Raumordnung (Landesregional
und Ortsplanung) , in der Höhe von 200.000
Schilling, bisher bewilligte Überschreitung

..,
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400.000 Schilling, um einen weiteren Betrag
von 150.000 Schilling.

b) Vorschlagsansatz 671-63, Beitrag an
die Donau-Hochwasserschutzkonkurrenz in
der Höhe von 200.000 Schilling, um den Be
trag von 200.000 Schilling.

2. Die nachstehend angeführten Kredite
des außerordentlichen Voranschlages des
Landes Niederösterreich für das Jahr 195-1
dürfen um die anbei genannten Beträge über
schritten werden:

a) Voranschlagsansatz 5251-91, Landes
Heil- und Pflegeanstalt in Gugging, Ausbau
der Trinkwasserversorgungsanlage, in der
Höhe von 50.000 Schilling, um den Betrag
von 1,000.000 Schilling. /)

b) Voranschlagsansatz 761-90, BeitrYge
zu den Kosten von Neubauten, Umbauten und
Instandsetzungen von Rollfähren sowie Bei
träge zu den Kosten von Länden und Hafen
einrichtungen, in der Höhe von 250.000 Schil
ling, um den Betrag von 850.000 Schilling.

3. Im außerOi'dentlichen Voranschlage des
Landes Niederösterreich für das Jahr 195·1
sind folgende neue Voranschlagsansätze zu
eröffnen, für welche nachgeführte Nachtrags
kredHe bewilligt werden:

Voranschlagsans,atz 02-93, Neubau eines
Personenaufzuges im Amtsgebäude Herren
gasse 13, 220.000 Schilling, Voranschlags
ansatz 09--95, Beihilfen zu den Kosten,
welche Körperschaften des öffentlichen Rech
tes durch Hochwassersohäden entstanden
sind, 2,000.000 Schilling, Voranschlagsansiatz
87-91, Beteiligung an wirtschaftlichen
Unternehmungen, 100.000 Schilling.

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die
Debatte abführen zu lassen.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
meldet ist Herr Abg. Du b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Ich erlaube mir, dem
Hohen Lanldtag folgende zwei Anträge zu
unterbreiten (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Um Vereinen, deren Sportplätze durch
das Hochwaslser beschädigt wurden, die
Wiederaufnahme des Sportbetriebes zu er
möglichen, ist im außerordentlichen Voran
schlage des Landes Niederösterreich für das
Jahr 1954 ein Kredit in der Höhe von 300.000
Schilling bereitzustellen."

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Um den Ersatz des durch das Hochwasser

verlorengegangenen Hausrats zu ermöglichen,
wird die Landesregierung aufgefordert, un-

verzüglich 5 Millionen Schilling aus den vom
Landtag für Notstandsmaßnahmen anläßlich
der Hochwasserkatastrophen des Jahres 1954
bereitgestellten 10 MilHonen Schilling zur
Auszahlung zu bringen."

J edel' von uns erinnert slich noch an das
entsetzliche Unglück des Hochwassers, von
dem. unser Land Mitte Juli des heurigen Jah
res betroffen wurde. Damals wurde den Hoch
wasseropfern von allen Seiten und Stellen
eine wirksame Hilfe versprochen. Man ver
sprach ihnen die Wiedergutmachung der
durch das Hochwasser entstandenen Schäden.
Unser ganzes Volk hat in einer beispielhaften
Solidaritätsaktion gezeigt, daß es an der
Seite der Hochwassergeschädigten steht,
zuerst in der unmittelbaren Hilfe während
des Hochwass1ers, dann in der großen Aktion
bei der Sammlung von Spenden für die Hoch
wasseropfer. Die Spendensammlung allein hat
den ansehnlichen Betrag von 26 Millionen
Schilling erbracht, -eine Summe, die vOl1wie
g,end von der arbeitenden Bevölkerung zur
Verfügung gestellt wurde, damit den Hoch
wasseropfern, vor allem den kleinen Leuten
unter den Hochwasseropfern, Hilfe gebracht
werde.

Nun müssen wir feststellen, daß sehr viele
Wochen seither veTgangen sind, daß aber ein
wesentlicher Teil der Hochwasseropfer, und
zwar alle Jene, die ihren Hausrat, ihre Möbel,
ihre Wäsche, ihre Kleider durch das Hoch
wasseT verloren haben, bis heute noch keinen
Groschen für die Wiedergutmachung ihrer
Schäden erhalten haben. Wenn.man weiß, daß
es sich zum größten Teil um Menschen ha'n
delt, die ein Leben lang gearbeitet haben, um
sich die ;Möbel, den Hausrat, die Kleider, die
Wäsche anschaffen zu können, dann versteht
man auch, daß es für diese Menschen heute
unmöglich ist, den entstandenen Schaden aus
eigenem wi'edergutzumachen, so daß gerade
diese Menschen einer wirksamne Hilfe seitens
des Landes und des Bundes bedürfen. Wir
haben heute die Tatsache zu verzeichnen, daß
es in den Hochwas,sergebieten viele viele Fami
lien gibt, die buchstäblich auf dem Fußboden
schlafen müssen, weil aIles zugrunde gegan
gen ist. Trotzdem haben diese Menschen aus
den von dem österreichischen Volk gesammel
ten 26 Millionen Schilling noch keinen Gro
schen zur" Wiedergutmachung ihrer Schäden
erhalten. Wenn man heute den Leuten er
klärt, sie können zinsenlose Kredite zur An
schaffung des verlorenen Mobiliars von der
Landesregierung erhalten, so kann man dem
nur hinzufügen, daß der größte Teil dlieser
Menschen nicht in der Lage ist, diese zinsen
losen Kredite innerhalb von drei Jahren 
das ist der vorgesehene Zeitraum -" über-
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haupt zurückzubezahlen. Außerdem würden
die Menschen dieser zinsenlosen Kredite gar
nicht bedürfen, weil heute jeder Möbelhänd
ler ohne weiteres eine Teilzahlungsmöglichkeit
bis zu drei Jahren einräumt, wenn man sich
bei ihm die Möbel kauft. Ob man sich aber
überhaupt Möbel kaufen kann, darum handelt
es sich. Daher ist es notwendig, daß aus den
vom Landtag beschlossenen 10 Millionen
Schilling Mittel zur Beschaffung des verloren
gegangenen Haus,rats zur Verfügung gestellt
werden, wobei ich bemerken muß, daß die
Bundesr,egierung ver!:'<prochen hat, einen gleich
hohen Betrag beizusohießen, der aber bis
heute leider nicht eingelangt ist. Es sind dies
halt wieder nur Versprechungen, die man
Niederösterreich gemacht hat, ohne sie ein
zuhalten. Man müßte also von diesen vom
Landtag bewilligten 10 Millionen Schilling
unbedingt 5 Millionen Schdlling abzweigen,
um diesen Ärmsten der Hochwasseropfer eine
wirklich wirksame Hilfe zu bringen. Ich
appelliere daher an Sie, angesichts der Not
dieser vom Hochwasser betroffenen Menschen
meinem ersten Antrag zuzustimmen.

Der weitere Antrag befaßt sich mit der
Situation der Sportvereine in Niederöst,er
reich, die durch das Hochwasser zu Schaden
gekommen sind. Ich habe sohon im Finanz
ausschuß darauf hingewiesen, daß es sich
beim ersten Antrag um keine zusätzliche Be
lastung des Landes handelt, sondern nur um
die Art der Aufteilung der schon bewilligten
Mittel. Der zweite Antrag, den ich auch schon
im Finanzausschuß gestellt habe, der aber
dort nicht die Zustimmung der beiden
Koalitionsparteien gefunden hat, bringt nur
eine ganz geringfügige finanzielle Belastung
des Landes, weil es s,ich bei <einer Gesamt
summe von 4,5 Millionen Schilling, die das
heutige Nachtragsbudget beinhaltet, nur um
einen zusätzlichen Betrag von 300.000 Schil
ling hrundelt. Wenn man gleichzeitig weiß,
daß in der gleichen Finanzausschußsitzung,
in der die 300.000 Schilling für die Sport
vereine abgelehnt wurden, beide Koalitions
parteien nach vorhergehenden Absprachen die
ursprünglich veranschlagte Summe von rund
3,5 Millionen Schilling durch zusätzliche
Anträge auf 4,5 Millionen Schilling erhöhten,
also um fast 50 Prozent gesteigert haben,
dann ist es unverständlich, daß man unseren
Sportvereinen in Niederösterreich diese
300.000 Schilling nicht bewilligt, die sie in
die Lage versetzen würden, ihre Sport anlagen
wieder instand zu setzen und den Sporthetrieb
wieder aufzunehmen. Der niederösterreichisch',"
Fußballverband hat in einem Schreiben an die
niederösterreichische Landesregierung bereits
darauf hingewiesen, daß 20 Vereine des nie-

derösterreichischen Fußballverbandes ihre
Sportstätten sowie ihr ganzes Hab und Gut
an Geräten verloren haben. Umzäunungen und
Umkleidekabinen wurden vernichtet und von
den Fluten fortgespült. Auf Grund der durch
:B'achleute gepflogenen Erhebu'ngen sowie der
bereits zur Wiedergutmachung eingeholten
Kostenvoranschläge der zuständigen Firmen
beträgt die gesamte Schadensumme mehr als
1,10G.000 Schilling. Das ist eine Summe,
welclle die Sportvereine aus eigenen Mitteln
aufzubringen nicht in der Lage sind. Des
wegen ist es nur recht und billig, wenn man
diesen Sportvereinen von seiten des Landes
aus dem Hochwasserfonds einen Zuschuß von
300.000 Schilling gewährt, um ihre Sport
anlagen so in Ordnung zu bringen, damit sie
ihren Sportbetrieb wieder aufnehmen können.

Beide Anträge beinhalten nur die Lin
derilllg der Not, die durch das Hochwasser
im Juli des heurigen Jahres entstanden ist.

Wir stimmen für dieses Nachtragsblldget,
weil es auch Beträge für die Beseitigung von
Hochwasserschäden enthält, aber auch Posten,
welche der Arbeitsbeschaffung dienen.

Stimmen also auch Sie den beiden von mir
gestellten Anträgen zu, zeigen Sie damit, daß
Sie ein offenes Herz und ein Mitgefühl für die
niederösterreichische Bevölkerung haben, ein
Mitgefühl, das nicht nur in Versprechungen
vor den Wahlen zum Ausdruck kommt, son
dern auch dann, wenn es sich darum handelt,
wirksame Hilfe zu leisten.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt Herr Abg. W 0 nd r a k.

Abg. WONDRAK: Hoher Landtag! Wir
haben ei'ne Vorlage der Landesregierung vor
uns, die einige Kapitel des Voranschlag.es
neuerlich-en Veränderungen unterzieht. Es ist
nicht nur begrüßenswert, daß die Beträge,
die hier ausgewiesen werden, Landesnotwen
digkeiten be>inhalte'l1, denen entsprochen wer
den muß, sondern daß diese Vorlage auch
rechtzeitig gekommen ist.

Wir haben gegen die einzelnen Posten
nicht>" einzuwenden. Bemerkenswert ist nur.
daß zwei Beträge enthalten sind, die die
Hochwasserkatastrophe der Julitage betref
fen. Daß die Donau-Hochwasserschutzkonkur
renz große Ausgaben hat, die sie mit den
vorhandenen Mitteln nicht leisten kann und
deswegen Nachtragskredite braucht, ist
selbstverständlich. Wir s,ind überzeugt, daß
mit diesen Beträgen, welche im Motiven
bericht und im Antragstext aufscheinen, bei
weitem nicht das Notwendigste geschehen
kann, denn wir haben anläßlich der Über-

T
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schwemmungen im Juli gesehen, daß das
ganze DaIßlmsystem den Anforderungen, die
an sie zur Abwehr der Hochwassergefahr ge
stellt wurden, in keiner Weise entsprach. Man
ist daher überzeugt - und die Fachleute
haben es während der Katastrophentage ein
gehend unterstrichen --, daß umfangreiche
Dammarbeiten notwendig slind, um das be
stehende Dammsystem für die Zukunft bei
ähnlichen oder vielIeicht noch größeren über
schwemmungen widerstandsfähig zu erhalten.
Darüber hinaus wissen wir aber, daß das
bestehende Dammsystem, das durchschnitt
lich mindesltens 60 Jahre alt ist - manche
Dämme sind noch viel älter - auch nach den
zusätzlichen Verbesserungsa~beiten den ge
stellten Anforderungen überhaupt nicht mehr
gerecht' werden kann, ,und daß der Plan
immer mehr in den Vordergrund gerückt
weI'den muß, längs des ganzen Donautales
von der Wachau bis Hainburg und über Melk
nach Westen hinaus ein Dammsystem zu
bauen, das nach menschlicher Vorauslslicht die
Gewähr gibt, daß diese riesigen überflutun
gen durch das Donauhochwasser in Zukunft
vermieden werden. Wir wissen ganz genau,
daß dieses große Projekt, wenn es verwirk
licht werden soll, eingehender Vorstudien be
darf. Wir wollen aber nur darauf hinweisen,
daß diese Dinge nicht mehr aus dem Gesichts
kreis der Landes~verwalturng verschwinden
dürfen, weil dieses Projekt eines großzügligen
Donau-Hochwasserschutzdammes auf beiden
Seiten der Donau im Tullner Becken und im
Marchfeld-Becken uns nach seliner Durch
führung allein die Gewähr dafür gibt, daß
wir in ge,wissen Zeritabschnitten VOr einem
großen überfluten der Donaugegenden und
damit vor großen Verlusten an Hab und Gut
geschützt werden.

Es ist begrüßens,wert, daß nun das, Land
Niederösterreich darangeht, für die Gemein
den, soweit sie durc'h das Hochwaslser Schäden
erlitten ha,ben, einen Betrag auszuwerfen, um
hier wenigstens teilweise die entstandenen
Schäden wiedeI'gutzumachen, wenn auch
der Betrag bei weitem nicht ausreicht, um
die Schäden auch tatsächlich beseitigen zu
können. Nun wird vom Kollegen Dubovsky
beantragt, daß der Hohe Landtag beschließen
möge, seine zwei Anträge zu genehmigen, von
denen er meint und annimmt, daß sie eine
teilweise Schadensgutmachung auf zwei Ge
bieten mit sich bringen können. Es wird da
beantragt, daß wir zur Behebung der Schä
den, welche die verschiedenen Sportplätze im
Donautal erlitten haben, einen Betrag von
300.000 Schilling bereitstellen sollen. In den
Ausführungen hierzu wird daI'auf verwiesen,
daß dieser Betrag notwendig ist, um wenig-

----------

stens einen Teil dieser Schäden gutzumachen
und daß, wenn dieser Betrag nicht zur Ver
fügung gestellt wird, 20 Sportvereine nicht
in der Lage sind, den Sportbetrlieb auf den
zerstörten Sportanlagen wieder aufzunehmen.
Ich möchte hierzu auf folgendes verweisen.
Soweit mir bekannt ist - und das wird auch
mehreren Mitgliedern des Hauses bekannt
sein --, sind knapp nachdem das Hochwasser
zurückgegangen i,st, die verschiedensten
Sportverbände, darunter der ni'ederöster
reichische Fußballverband, dann die Vertreter
des Sporttotos usw. darangegangen, die
Schäden zu erheben. Man hat damals - der
Betrag von 1,1 Million Schilling, den Herr
Kollege Dubovsky genannt hat, stimmt unge
fähr - erhoben, daß die Schäden 1,044.893
Schilling ausmachen. Ich weriß nun, daß heute
schon an allen Sportplätzen, die durch das
Hochwasser geschädigt sind, die W'ieder
instandsetzungsarbeiten bereits im Gange
sind, und daß hierfür in Verbrindung mit der
8porttotorverwaltung und den einzelrnen Sport
V1erbänden - von jenen in Stockerau und
Korneuburg weiß ich eis ganz konkret, weil
das meinen Bezirk betrifft - die notwendigen
Mitte-l bereitgestellt werden, daß aber aller
dingIS -- das gebe ich zu -- die Gemeinden
dazu v,erhaIten sind, ganz nennens1werte Bei
trä,ge zu leisten. Es ist daher übertrieben, zu
sagen, daß hier nichts geschähe, mithin diese
300.000 Schilling bewilligt werden müssen.
Ich halte es für viel glücklicher, wenn sich
die LandesregIerung in Besprechungen mit
den Sportverbänden Klarheit darüber ver
schafft, welche zusätzlichen Beträge notwen
dig sind, um die Sporta1nlagen tatsächlich
wieder auf den Stand zu bringen, wie sie vor
der Überschwemmungskatastrophe gewes,en
sind. Es wird also an der Behebung dieser
Schäden belleiits gearbeit,et, und es kann daher
nicht gesagt werden, daß die Sportverbände
und Sportorganisationen keine Unterstützung
gefunden haben.

Weiter wird ein Antrag gestellt, daß für
die Hausratschädenwiedergutmachung ein
verhältnismäßig großer Betrag durch den
niederösterre!ichischen Landtag zur Ver
fügung gesteIlt werden soll. Ich gebe ohne
weiteres zu, daß gerade auf diesem Gebiet und
vielleicht nur auf dieslem Gebiet die wirk
same Hilfe bis jetzt vollständig ausgelassen
hat. Es ist nichtig, daß nach den Richtlinien,
die seitens der Landesregierung an die Ge
meinden hinausgegangen slind, auch die Mög
lichkeit besiteht, für diese Wiedergutmachung
einen Betrag bis zu 1000 Schilling vorschuß
weise zu geben, wenn -- das wird immer vor
ausgesetzt - in der betreffenden Familie eine
Katastrophensituation herrscht, wenn also
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ihre ExJistenzgrundlage1n, wie es in diesem
Erlaß heißt, gefährdet sind. Das bedingt
natürlich eine Komplizierung der Hilfe
leistung, die es mit sich bringt, daß an V1iele
Familien - auch in meinem Bezirk .~ noch
keine tatsächliche Hilfe geleistet wurde. Ich
glaube, daß dieBe Art des Herausgreifens
von Einzelfällen keine glückliche Lösung dar
stellt. Es wäre vielmehr darauf zu drängen,
daß sämtliche Hausratschäden vergütet wer
den. Hier scheint aber eine große Verwirrung
vorzuherrschen. Es wird erzählt - man
konnte das hören -, daß man sich überhaupt
noch nicht im klaren ist, wer diese Hausrat
schäden ersetzen soll. Hoher Landtag! Es
geht doch wirklich nicht an, daß man auf der
einen Seite durch umfangreiche Erhebungs
formulare die Hausratschäden derjenigen,
deren Wohnungen überflutet wurden, erhoben
hat, daß man weiter auf diese Formulare mit
€'iner große'n Stampiglie die Bezeichnung
"Hochw3sserschäden" daraufged~uckt hat
und in einer Erläuterung zum Formular
darauf verweist, daß diese Hochwasserschä
den b3vorzugt erledigt werden, daß aber auf
der anderen Seite bis heute nichts geschehen
ist. Es ist richtig, daß es - auch in
Stockerau - viele, viele Familien gibt, die
beute noch auf dem Fußboden schlafen müs
sen oder auf dem Dachboden schlafen. weil
sie 'nicht die Möglichkeit h3 ben, sich die not
wendigen Möbel zu kaufen. Es ist außerdem
richtig, daß die Tischler und die Möbelhänd
ler die Gemeinden ununterbrochen drängen, ob
die beanspruchten Kredite tatsächlich ge
währt werden, damit sie eine definitive Liefer
zusage an die Geschädigten geben können.
Das kann aber keine Gemeinde sagen, weil
ja diese Kredite für den verlorengegangenen
Hausrat nicht von den Gemeinden gegeben
werden. Ich glaube daher, daß es nicht darauf
ankommt, Beträge zu bewilligen, sondern daß
es viel wichtiger ist - und ich möchte e,inen
diesbezüglichen Appell an die Hohe Landes
regierung richten -, dahin zu drängen, daß
die Ansuchen um Hausratsdarlehen, die seit
Wochen -- wo, weiß 'ich nicht, ich glaube aber
in diesem Hause -. unerledigt liegen, eine
Erledigung finden. Es wird nämlich langsam
kalt, und man kann den Menschen nicht zu
muten, daß sie weiterhin statt in einem Bett
auf dem Boden schlafen. Das s,ind arbeitende
Menschen, die täglich acht Stunden oder
länger in schwerster Arbeit im Betrieb
stehen, man muß ihnen daher die Mögl,ichkeit
geben, daß sie wieder in einem ordentlichen
Bett schlafen können, um so mehr als sie
wirklich nichts dafür können, daß sie ihr
Bett verloren haben.

Der Abg. Dubovsky hat ges.agt, er will
nicht, daß neuerlich 5 MilHonen Schilling be
schlossen werden, es sollen nur aus den
10 Millionen Schilli'llg, die der Landtag bereits
beschlossen hat, 5 Millionen Schilling für die
Wiederbeschaffung von Hausrat gegeben
werden. Wenn dem so sein soll, ist kelin
eigener Beschluß des Landtages notwendig,
sondern die Landesregierung und die Ver
waltung müßten dafür sorgen, daß diese An
suchen um HauSoratsdarlehen erledigt werden.
Hier ist also wirklich EHe am Platze.

Abschlließend möchte ich zu dieser Vorlage
sagen, daß alle Ansätze, die darin aufschei
nen, begrüßenswert sind, und daß der Hohe
niederösterreichische Landtag mit der Be
schlußfassung über diese Vorlage skherlich
einigen Notwendigkeliten Rechnung trägt.
Gelingt es uns, die noch offenen Fälle der
Wiedergutmachung von Hochw3'sserschäden
im Verwa:ltungswege rasehest eliner günstigen
Erledigung zuzuführen, dann, glaube ich,
haben wir wieder ein Stück ArbeH geleistet,
das anerka'nnt werden wird. (Beifall bei den
Sozialisten.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
meldet ist Herr Abg. Vizepräsident End I.

Abg. ENDL: Hohes Haus! Wir haben eine
Vorlage der Landesregierung zu beraten, die
vorsieht, daß im ordentlichen Voranschlag
und im außerordentlichen Voranschlag ein
zelne Ansätze erhöht werden sollen. Das hat
der Herr Kollege Dubovsky wieder dazu
benützt, um einige Anträge zu stellen, die
ich wirklich als demagogdsch bezeichnen muß,
und die gerade des,wegen, weil es unsere
Hochwassergeschädigten betrifft, zurück
zuweisen sind. Denn man kann nicht immer
die Not des Volkes mißbrauchen, um hier in
diesem Plenum nur für die Presse der Volks
opposition Reden zu halten.

Ich möchte hier nur kurz auf die Tatsachen
zu sprechen kommen und sagen, worum es
hier geht. Ich darf vorwegnehmen, daß wir
mit all den Beträgen, die uns durch die HJilfe
des Bundes, des Landes und auch des Aus
landes, für die wir immer danken müssen, zu
gekommen sind, die Schäden der Unwetter·
katastrophe nicht abdingen können.

Zur ErhebuI}g der Schäden der ganz kleinen
Leute, von denen hier im Zusammenhang mit
den Hausratsdarlehen schon die Sprache war,
wurden 3850 Erhebungsformulare ausgeteilt.
Der Herr Landesrat Stika könnte uns als zu
ständiger Referent über diese Angelegenheit
mehr sagen. Der Endtermin für die Ein
reichung um die Bewilligung von Hausrats
darlehen und von Hilfeleistungen überhaupt

T
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ist der 4. Oktober. Es ist aber auch eine Zu
ständigkeit des Handelsministeriums gegeben.

Wals nWll die Ausführungen des Herrn Abg.
Dubovsky betrifft, so ist daraus hervorgegan
gen, daß nach seiner Ansicht nichts ge
schehen wäre; es ,ist aber sehr viel geschehen!
Weiter trütt er für die Wiedererrichtung der
durch das Hochwasser beschädigten Sport
plätze ein. Ich hahe in der letzten Zeit von
Langenlois aus die ganzen Sportplätze i'n der
Wachau besichtigt und dabei gesehen, daß
seit Wochen der Fußballbetrieb auf den
Sportplätzen wieder weitergeht. Denn richtige
Sportler sind zur Selbsthilfe geschritten und
haben sich ihre Sporthilfe selbst gemacht,
und das i,st dankenslwert und alnzuerkennen.
Ich bin nun der Meinung, daß es zuerst not
wendig ist, denen zu helfen, die kein Dach
und kelin Bett haben, wnd erst nach dieser
Hilfeleistung werden wir uns eventuell wie
der mit dem Fußball auf dem Rasen herum
tummeln. (Zustimmung bei der ÖVP.) Daher
lehnen wir die demagogischen Anträge des
Abg. Dubovsky ab.

Ich bin mit meinem Vorredner der Mei
nung, daß wir die La,ndesregierung auffor
dern sollen, in allen diesen Belangen rasche
Hilfe zu leisten, denn wer rasch gibt, gibt
doppelt. Aber es darf niemals gesagt werden,
daß sich die Landesregierung und der nieder
österreichische Landtag bei der Hilfeleistung
irgendwie eine,s Vergehens ,schuldig gemacht
hätten. Mit der Not der armen Leute lassen
wir keine Demagogie treiben! Das sind meine
Worte zu der Vorlage. (Beifall bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Die Rednerliste
ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat
das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. KUCHNER (Schluß
wort): Ich verzichte auf das Schlußwort und
bitte um die Annahme der Vorlage des
Finanzausschusses.

PRÄSIDENT SASSMANN : Zur Abstim
mung liegt vor der Antrag des Finanzaus
schusses, ein Zusatzantrag des Abg. Dubovsky
und ein ResoluHons!antrag des gleichen Abge
ordneten.

(Nach Abstimmung über den Antrag des
Finanzausschusses) : An gen 0 m me on.

Ich ersuche den Berichterstatter, den Zu
satzantrag des Herrn Abg. Dubovsky noch
malE zur Verlesung zu bringen. (Nach Ver
lesung des Zusatzantrages des Abgeordneten

. Dubovsky) betreffend die Bereitstellung von
Mitteln für die Instandsetzung hochwasser
geschädigter Sportplätze) und Abstimmung
hierüber): Ab gel eh n t.

Ich ersuche den Berichterstatter, den Reso
lutionsantrag des Herrn Abg. Dubovsky noch
mals zur Verlesung zu bI"ingen. (Nach Ver
lesung des Resolutionsantrages des Abg.
DubovskYJ betreffend die Auszahlung von
Beihilfen an Hochwassergeschädigte zum
Ersatz des verlorengegangenen Hausrats) und
Abstimmung hierüber): Ab gel e h n t.

Ich ersuc:he Herrn Abg. Dr. S t ei n
g ö t t e r, die Verhandlung zur Zahl 495 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER:
Hohes Haus! Ich habe. namens des Verfas
sungsausschusses über die Gemeindewahl
ordnung für Niederösterreich mit AuslllJahme
der Städte mit eigenem Statut in der Fassung
des Verfassungsgesetz,es vom 27. Februar
1931, LGBl. NI'. 38, sowie die Abänderung
einiger Bestimmungen der niederösterreichi
schen Gemelindeordnung, zu berichten.

Der Verfassungsausschuß hat sich in meh
reren Sitzungen mit dieser Vorlage beschäf
tigt und verschiedene Abände.rungen be
schlossen.

Diese Abänderungen sind in der dem Hohen
Hause vorliegenden Gesetzesfa;ssung bereits
enthalten.

Hoher Landtag! AnIäßLich der letzten, am
7. Mai 1950 durchgeführten allgemeinen
Gemeinderatswahlen in Niederösterreich
haben sich verschiedene Mängel der geltenden
Gemeindewahlordnung herausgestellt, deren
Behebung zumindest in den wich1Jigsten Be
langen aus Gründen der Rechtssicherheit und
insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung
der Wahl für die demokratische Gestaltung
einer Gemeinde drängend erforderlich er
scheint.

Darüber hinaus ist es aus Gründen der
Systematik und somit für die leichtere Hand
habung des Wahlrechtes erforderlich, ver
schiedene Bestimmungen zusammenzufassen,
um sie so übersichtlicher zu gestalten. So
waren bi,sher beispielswelise die Gründe eines
Mandatsverlustes nach durchgeführter Wahl
zum Teil in der Gemeindeordnung, zum Teil
auch in der Wahlordnung, festgelegt. Auch
die Wahl des Gemeindevorstandes war teil
weise in den EingangsarUkeln, soferne sie
sich auf die Wahl des Vizebürgermeisters be
zogen, teilweise wiederum im 2. Hauptstück
der Wahlordnung geregelt. Auf diesen Um
stand waren viele Fehler, die lim Wahlverfah
ren vorgekommen sind, zurückzuführen.

Aus rein praktischen Erwägungen ist auch
eine Anpassung an die seit der Gesetzwerdung
der Wahlordnung geänderte verfassungs
rechtliche Rechtslage erforderlich. Durch die
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im Jahre 1931 erfolgte Änderung der Bundes
verfassung wurde es möglich, daß die Ver
waltungsbehörden zur Entscheidung über die
Aberkennung von Mandaten berufen werden,
soferne es sich nicht um Mandate eines
gesetzgebenden Vertl'etungskörpers handelt.
Bisher war dieses Recht ausschließlich und
unmittelbar dem Verfassungsgerichtshof vor
behalten gewesen. Es war ferner auch not
wendig, die Bestlimmungen der GWO, soweit
dies im Rahmen einer Novelle möglich er
scheint, an die miteinander korreEpondieren
den formellen Vorschriften der Nationalrats
und Landtagswahlordnung anzupassen, um
zu vermeiden, daß die Gemeinden bei jeder
Wahl andere Termine und Formvorschriften
handhaben mÜEsen. Das bringt auch den
großen Vorteil, daß die zur Nationalrats- und
Landtagswahlordnung ergangene Judikatur
auch zur Interpretation der GWO herange
zogen werden kann.

Durch die Aufnahme von Mustern für die
wichtigEten Drucksorten in der Anlage zur
Wahlordnung soll nllcht nur eine Gleichheit
und Einheitlichkeit im Wahlverfahren, son
dern auch eine bedeutende Hilfe und Erleich
terung für die Wahlbehör'den und Wähler
gruppen geschaffen werden.

Nicht zuletzt aber soll diese Novelle auch
einen weiteren Schritt einer umfassenden
Neuordnung des niederösterreichischen Ge
meinderechtes da.rstellen, die infolge der
modernen Rechtsentwicklung ein dringendes
Bedürfnil8 geworden ist. I-Iierzu ist zunächst
eine eindeutige Abgrenzung der Rechts
materien erforderlich, die in der Gemeinde
ordnung beziehungsweise in der Gemeinde
wahlordnung geregelt werden sollen. Auch
dieEe Abgrenzung soll durch die gegenständ
liche Gesetzesvorlage herbeigeführt werden.
Es sind daher diejenigen Bestimmungen, die
systematisch richtig in die Gemeindeordnung
gehören und ursprünglich auch in ihr geregelt
waren, später aber in den Eingangsartikeln
zur Wahlordnung aufgenommen worden sind,
wieder in die Gemeindeordnung eingebaut
worden.

Die gegenständliche Gesetzesvorlage hält
sich im wesenUichen im Rahmen der bereits
in der 11. Session der V. Wahlperiode dem
niederösterreichischen Landtag von der Lan
desregierung zugeleiteten Gesetzesvorlage.
Da es sich bei der niederösterreichischen
Gemeindewahlordnung um ein Verfassungs
gesetz handelt, ist auch zur Abänderung eben
falls ein Verfassungsgesetz erforderlich.

Bei der Behandlung durch den Verfassungs
ausschuß wurden Abänderungsanträge ge
stellt, die sich hauptsächlich auf eine Auf-

lockerung der Llisten beziehen, die bisher nur
bei der Nationalrats- und Landtags1wahl er
folgt ist, die aber nun auch in der Gemeinde
ratswahlordnung ihren Platz finden soll. Es
hat also der Wähler die Möglichkeit, durch
Umstellung und Streichung der Usten Ände
rungen vorzunehmen.

Auch ein neues Wahlpunkteermittlungs
verfahren wurde beantragt. Ebenso wurde
oine Bestimmung für die Wahl des zweiten
Vizebürgermeisters geändert, und weiter
wurden Änderungen in bezug auf die Ent
schädigung der gewählten Gemeindeorgane
vorgenommen.

Ich bringe daher dem Hohen Hause den
Antrag des VerfaEsungsausschusses zur Ver
lesung, welcher lautet (liest).-

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Verfassungsgesetz
€'ntwurf (siehe Landesverjassungsgesetz vorn
21. September 1954) betreffend die Abände
rung des Verfassllugsgesetzes vom 27. Juni
1929, LGBl. NI'. 166, über die Gemeindewahl
ordnung für Niederösterreich mit Ausnahme
der Städte mit eigenem Statut, in der Fas1sung
des Verfassungsgesäzes vom 27. Februar
1931, LGBL NI'. 38, sowie die Abänderung
einiger Bestimmungen der niederösterreichi
sche'n Gemeindeordnung, wird genehmigt.

2. Die Landesreg1ierung wird beauftragt,
wegen Durehführung dieses Gesetzesbesehlus
ses das Erforderliche zu veranlassen."

PRÄSIDENT SASSMANN: Eine Wort
meldung liegt nicht vor. Wir kommen zur
Abstimmung. (Nach Abstimmung über den
Wortlaut des Verjassungsgesetzes) über Titel
und Eingang"und über das Verjassungsgesetz
als Ganzes sowie über den Antrag des Ver
jassungsausschusses}: An gen 0 m m e n.

Ich konstatäere, daß dieses Landesverfas
8ungsgesetz bei Anwesenheit von mehr als
der Hälfte der Mitglieder und mit der Mehr
heit von zwei Dritteln aller abgegebenen
Stimmen beschlossen wurde.

Ich ersuche Herrn Abg. S ta f f a, die Ver
handlung zur Zahl 606 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STAFFA: Hoher
Landtag! Ich habe namens der Verfassungs
ausschusses, über die Abänderung des Ge
setzes vom 30. Juni 1948, LGBl. NI'. 35, be
treffend die Dienstordnung der Beamten der
niederösterreichischen Gemeinden (zweite
Novelle zur Gemeindebeamtendienstordnung) ,
zu berichten.

Nach Art. 21 Abs. (4) des Bundesverfas
sungsgesetzes bleibt den öffentlichen Ange-
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stellten die Möglichkeit des Wechsels zwischen
dem Dienst beim Bund, den Ländern und den
Gemeinden jederzeit gewahrt. Der DienBt
wechsel ist im Einvernehmen mit der zur
Ausübung der Diensthoheit berufenen Stellen
zu vollziehen. Nach der gleichen Verfassungs
bestimmung können durch Bundesgesetz be
sondere Einrichtungen zur Erleichterung des
Dienstwechsels geschaffen werden.

Die niederösterreichische Gemeindeheam
tendienstordnung läßt jedoch eine direkte
Übernahme Beamter anderer Gebietskörper
schaften in das definitive Beamtenverhältnis
einer Gemeinde nicht zu, sondern verlangt
nach ~ 8 Abs. (1) in der Regel eine vier- I

jährige provisorische Dienstzeit, die nach ~ 8
Abs. (4) auf ein Jahr verkürzt werden kann.
Beamte anderer Gebietskörperschaften müs
sen daher nach der gegenwärtigen Fassung
der Gemeindebeamtendienstordnung im Falle
eines Dienstübertrittes zu einer niederöster
reichischen Gemeinde mindestens ein Jahr
bei dieser Gemeinde Dienst verrichten, bevor
sie in das definitive Beamtenverhältnis dieser
Gemeinde übernommen werden können.

Diese Bestimmung, die als Schutzbestim
mung für die Gemeinden gedacht war, hat
jedoch in der Praxis zu nicht unbedeutenden
Schwierigkeiten geführt. Dies vor allem aus
dem Grunde, weil kein definitiver Beamter
unter Aufgabe seines Definitivums neuerlich
als provisorischer Beamter bei einer Gemeinde
Dienst verrichten wird. Dadurch gehen mit
unter den Gemeinden tüchtige Kräfte ver
loren. Diese Schwierigkeit wurde behelfs
mäß'ig dadurch überbrückt, daß Beamte an
derer Gebietskörperschaften, die in den Dienst
einer niederösterreichischen Gemeinde ein
treten wollen, sich einen Karenzurlaub von
ihrer _ bilSherigen Dienststelle genommen
haben, bis sie die erforderliche Dienstzeit
für die Definitivstellung bei der Gemeinde
zurückgelegt hatten. Aber auch dielse Lösung
ist für den Bediensteten nicht zufriedenstel
Iend, weil er in seinem alten Dienstverhältnis
während der Dauer der Karenzzeit nicht vor
rücken kann.

Um die bestehenden Schwierigkeiten in die
ser Hins:icht zu bes.eitigen, ist bereits seit
längerem eine NovelHerung der darauf bezug
habenden Bestimmungen der niederösterrei
chischen Gemeindebeamtendienstordnung ge
plant gewesen. Diese NoveHierwng ist nun
mehr im Hinblick auf die Rückgliederung
der Randgemeinden äußerst dringlich gewor
den. Nach dem zwischen dem Bundesland
Niederösterreich und der Stadt Wien anläß
lieh der Rückgliederung der ehemaligen
Randgemeinden abgeschlos,senen Übereinkom
men sind von den niederösterreichischen

Gemeinden eine gewisse Anzahl von defini
tiven Wiener Gemeindebe3lmten zu über
nehmen. Es bedarf keiner näheren Erläute
rung dafür, daß die Übernahme definitiver
Wiener Gemeindebeamter nur wieder in ein
definitives Beamtenverhältnis zur neuen nie
derösterreichischen Gemeinde möglich ist.

Nicht zuletzt soll durch diese Ergänzung
auch den eiingangs erwähnten Bestimmungen
des Bundesverfassungsgesetzes Rechnung ge
tragen werden.

Die Novelle eröffnet nunmehr grundsätzlich
die Möglichkeit einer sofortigen definitiven
Anstellung bereits definitiver Beamter einer
anderen Gebiets,körperschaft. Wegen der be
deutenden' Aus,wirkungen einer solchen Maß
nahme sieht der Entwurf hierzu das Erfor
dernis der Genehmigung durch die Landes
regierung vor. Von dieser Einschränkung
sind die Statutarstädte ausgenommen, weil
bei diesen Gebietskörperschaften infolge ihrer
höheren Verwaltungsorganisation ein gleiches
Schutzbedürfnis wie bei den übrigen Gemein
den nicht angenommen zu werden braucht.

Der Gemeindedienst weist gegenüber dem
Bundes- und dem Landesdienst wesentliche
Unterschiede auf, die in den Prüfungen, die
diesle Bediensteten abzulegen haben, ihren
Ausdruck finden. Die Novelle räumt daher
der Landesregierung die Möglichkeit ein, im
Falle der Genehmigung eines übernahme
beschlusses die Auflage einzuschalten, daß
der übernommene Gemeindebedienstete inner
halb einer Frist von zwei Jahren die für die
niederösterreichischen Gemeindebediensteten
vorgeschriebene spezielle Prüfung ablegt. Die
Landesregierung wird von dieser Ermächti
gung dann Abstand zu nehmen haben, wenn
der übernommene Beamte beI'eits bisher in
einem Verwaltungszweig geaI'beitet hat, der
der neuen Tätigkeit bei der Gemeinde ähnlich
ist oder gleichkommt. Auch die Städte mit
eigenem Statut können eine gleiche Auflage
im Anstellungsheschluß festlegen. Darüber
hinaus ist die Landesregierung verpflichtet,
eine solche AufLage zwingend zu setzen,
wenn noch besondere nicht im Beamtendienst
recht begründete Voraussetzungen für die
Ausübung eines Dienstpostens gefordert
werden. Dies ist z. B. nach § 19 des~ranken

anstaltengesetzes für die Bestellung der An
staltsleiter und nach § 20 desselben Gesetzes
auch für die Verwalter dieser Anstalten der
Fall.

Wird die in der Genehmigung der Landes
regierung oder im Ans,tellungsbeschluß eines
Gemeinderates (bei Stiatutarstädten) gefor
derte Bedingung nicht rechtzeitig erfüllt, gilt
das Dienstverhältnis nach Ablauf der zwei
jährigen Frist wieder als provisorisch und
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wird erst dann wieder definitiv, wenn die ge
forderten Bedingungen erfüllt sind. Bis zu
diesem Zeitpunkt kann eine Kündigung nach
§ 23 Abs. (2) lit. a) erfolgen. Im Gegensatz
zu § 8 Abs. (5) braucht jedoch in solchen
Fällen keine ausdrückliche Verleihung des
Definitivums erfolgen (nämlich wenn die ge
forderte Bedingung nach dem Ablauf von
zwei Jahren erfüllt wird und vorher eine
Kündigung nicht erfolgt ist), sondern tritt
diese kraft Gesetzes ein. Eine allfällige Mit
teilung über den Eintritt des Definitivums ist
nur deklarativer Art.

Für definitive Wiener Gemeindebeamte, die
anläßlich der Rückgliederung der Rand
gemeinden von einer wieder- beziehungsweise
neuerrichteten niederösterreichischen Ge
meinde sofort ins definitive Beamtenverhält
nis übernommen werden, finden die Bestim
mungen, daß im Falle der Nichterfüllung der
Bedingung einer Prüfungsauflage das Dienst
verhältnis wieder provisorisch wird, aus
Gründen, die nicht näher erläutert zu werden
brauchen, keine Anwendung. Gegen solche
Bedienstete, die den gestellten Bedingungen
nicht nachkommen, wird im Disziplinarwege
vorzugehen sein.

Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
hat dem Gesetzentwurf in der vorliegenden
Fassung zugestimmt.

Ich erlaube mir daher, im Auftrag des Ver
fassungsausschusses dem Hohen Hause fol
genden Antrag zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 21. September 1951,), über
die Abänderung des Gesetzes vom 30. Juni
1948, LGB!. Nr. 35, betreffend die Dienstord
nung der Beamten der niederösterreichischen
Gemeinden (zweite Novelle zur Gemeinde
beamtendienstordmmg), wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte das Hohe Haus um die Annahme
dieses Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gemeldet ist Herr
Landesrat Gen n e r.

Landesrat GENNER: Hoher Landtag!
Durch diese Gesetzesvorlage soll, wie im
Motivenbericht näher ausgeführt wird, ver
hindert werden, daß Beamte, die von den
früheren Randgemeinden übernommen wer
den, nach den bisher geltenden Bestimmungen
mindestens ein Jahr im provisorischen

DienstverhäU'nis bleiben müssen, es soll viel
mehr die sofortige Übernahme in das defini
tive Dienstverhältnis ermöglicht werden. Das
ist also ein Schutz für die Beamten, und aus
diesem Grunde werden wir auch für die Ge
setzesvorlage stimmen, obwohl sie einige Be
stimmungen enthält, die zu ernsten Bedenken
Anlaß gehen. Es heißt nämlich in der Ge
Eetzeosvorlage, daß die Übernahme in das
definitive Beamtenverhältnis von der Geneh
mig:':lg der Landesregierung abhängig ist.
Das bedeutet praktisch, daß die Anstellung
des gesamten Personalstandes, den diese
neugebildeten. Gemeinden brauchen, von der
Zustimmung der Landesregierung abhängig
ist ; das ist ein Ausnahmerecht gegenüber
diesen Gemeinden, für die es eine stichhältige
Begründung nicht gibt.

Die Landesregierung hat im November
J 948 einen Erlaß herausgegeben, der Richt
linien für die Dienstpostenpläne enthält,
welche die Gemeinden aufstellen. Diese Richt
linien, an die sich die Gemeinden halten kön
nen, aber nicht halten müssen, hätten voll
,:tändig auch für die neugebildeten Gemeinden
ausgereicht. Anstatt dessen sind für diese
Gemeinden. Ausnahmebestimmungen getrof
fen worden, die ein Unrecht an diesen Ge
meinden darstellen.

Im Widerspruch zu dieser Ausnahmebestim
mung steht eine sehr schöne Rede, die der
Herr Landeshauptmann Steinböck kürzlich
nach dem Bericht der Landeskorrespondenz
gehalten hat. In dieser Rede hat der Herr
Landeshauptmann unter anderem zugegeben,
daß die Gemeinden durch ihre Zugehörigkeit
zur Bundeshauptstadt gewisse Vorteile gehabt
haben. Es heißt nämlich in der Aussendung
der Landeskorrespondenz, daß der Herr Lan
deshauptman'u wörtlich erklärt hat (liest):
"Ich will ohne weiteres zugeben, daß es ver
schiedene Vorteile bringt, als kleineres Ge
meinwesen der Bundeshauptstadteinver.leibt
zu sein." Übrigens hat man das bisher in
keiner Zeitung gelesen. Der Herr Landes
hauptmann hat aber dann die Bürgermeister
der neuen Gemeinden, vor denen er diese
Rede gehalten hat, getröstet, indem ,"r
sagte (liest): ..Aber unterschätzen Sie nicht,
daß auch die Selbständigkeit, die Sie mit
Ihrer Rückkehr erworben haben, gewisse Vor
teile bietet. Die Landesverwaltung wird die
den Gemeinden garantierte Selbständigkeit
niemals antasten oder gar schmälern, im
Gegenteil, die LandeS'verwaltung wird 8ie zu
schützen trachten, wenn sich dieser Schutz
als notwendig erweisen sollte."

Nun, dieser Schutz der Selbständigkeit
dieser Gemeinden hat sich schon wenige Tage
später aIs notwendig erwiesen, nämlich der
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Schutz der Gemeinden gegen die in dieser
Gesetzesvorlage enthaltene Anmaßung eines
Rechtes durch die Landesregierung, das den
Gemeinden zusteht. Diese Anmaßung reiht
sich würdig an all das an, was bisher ge
schehen ist. Die Rückgliederung der Rand
gemeinden ist ohne Befragung der Bevöl
kerung beschlossen und durchgeführt worden,
und gleich darnach hat man, weil es ,schon
in einem Aufwaschen gegangen ist, auch ei'll
Gesetz über die Zusammenlegung von Ge
meinden beschlossen, ohne die Bevölkerung
zu befragen. Gleichsam folgerichtig ist so
dann die unges,etzliche Verordnung über die
Bildung VOll Gemeindeausschüssen gekom
men, zu der sich nun diese Gesetzesvorlage
gesellt, die eine Benachteiligung der bisher,i
gen Randgemeinden gegenüber den übrigen
niederösterreichischen Gemeinden bedeutet.
Nun haben die sozialistischen Abgeordneten
im Verfas,sungsausschuß einen Abänderungs
antrag gestellt. Das ist immerhin eine Merk
würdigkeit, denn die Gesetzesvorlage stammt
vom Gemeindereferat, das dem sozialistischen
Landesrat Stika untersteht. Die sozialisti
schen Abgeordneten haben in diesem Abände
rungsantrag verlangt, daß die Gemeinden mit
gegliederter Verwaltung, also Städte wie
Klosterneuburg, Baden usw., von dieser Be
stimmung, die eine Genehmigung der Landes
regierung vorsieht, ausgenommen werdetn
sollen. Es war auch eine halbe Stunde lang
geradezu dicke Luft im Verfassungsausschuß,
man konnte beinahe annehmen, daß die
sozialistischen Abgeordneten einen Kampf
um die Rechte der Gemeinden führen werden.
Die Sitzungen sind sogar mehrmals unter
brochen worden, und siehe da, in einer
Sitzung ist dann Herr Landesrat Müllner
erschienen, weil er, wie er sagte, gehört hatte,
daß sich Schwierigkeiten um die Ge,setz:es
vorlage des sozialistischen Landesrates Stika
ergeben, und sie gegen den Abänderungs-
antrag der sozialistischen Abgeordneten zu
verteidigen i.st. Das ist sicher eine ganz merk
wÜl'dige Angelegenheit, die sich da im Rah
men der unheiligen Koalition abgespielt hat.
Dann ist aber der Kampf offenbar auf höhere
Weisung abgeblasen worden. Damit ist aller
dings die Koalition gerettet worden, nicht ge
rettet sind allerdings die Rechte der Betrof
fenen. Gewiß ist der Abänderungsantrag der
sozialistischen Abgeordneten berechtigt, aber
er getllügt nicht, denn es werden wieder Ge
meinden mit zweierle,i Recht geschaffen, und
es ist nicht einzusehen, warum diese Aus
nahmebestimmungen nur für bestimmte Ge
meinden und nicht für alle Gemeinden geIten
sollen.

In der Vorlage wird aber noch weitergegan
gen. Die Vorlage bestimmt nä:mlich grund
sätzlich, daß Gemeinden, die vom Bund oder
von einem anderen Bundesland oder einer
anderen Gemeinde oder Gebietskörperschaft
Beamte in das definitive Dienstverhältnis
übernehmen, dabei an die Zustämmung der
Landesregierung gebunden sind. Gewiß wird
das nicht so starke Auswirkungen für die
früheren Randgemeinden haben, aber es be
deutet immerhin eine Einsc.hränkung der
Autonomie der Gemeindetn. Darüber besteht
überhaupt kein Zweifel. Es ist nicht einzu
sehen, warum die Autonomie der einen Ge
meinde verteidigt, und die der anderen Ge
meinde preis,gegebenwerden 'soll, nur weil
diese Gemeinde eine kleine Gemeinde ist. Das
ist die alte, unselige Spaltungspolitik der
Sozialisten, die auch hier wieder zum Aus
druck kommt.

Ich erlaube mir zur Wahrung der Rechte
der Gemeinden und der Autonomie der Ge
meinden überhaupt, folgenden Antrag zu
stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Im Abs. 7 des § 8 ist der Satz ,Ein solcher
Gemeinderatsbeschluß bedarf - soferne es
sich nicht um eine Stadt mit eigenem Statut
handelt - zu seiner Rechtswirksamkeit der
Genehmigung durch die Landesregierung'
zu streichen.

Im 3. Satz sind die Worte ,kann die Landes
regierung die Genehmigung zur sofortigen
definitiven Anstellung auch mit der Auflag~
erteilen', durch die Worte ,kann die Gemeinde
die definitive Übernahme mit der Auflage ver
binden' zu ersetzen.

Im vorgeschlagenen Abs. 8 sind nach den
Worten ,Wird von' die Worte einzufügen ,den
Gemeinden oder von ...' "

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt Herr Abg. Wen ger.

Abg. WENGER: Hohes Haus! Trotz der
vom Herrn Landesrat Genner zum Ausdruck
gebrachten Meinung, daß wir in dieser Frage
bereits wieder Frieden ges,chloS'sen hätten,
muß ich Sie insoferne enttäuschen, als ich
mir namens der Soz.ialistischen Fraktion ge
statte, zum vorliegenden Entwurf folgenden
Abänderungsantrag einzubringen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Im Absatz 7, 8. Zeile, sind nach dem Worte
,~ta.tut' die Worte ,oder um eine Gemeinde mit
gegliederter Verwaltung' einzufügen.

Ebenso sind ,im gleichen Absatz in der
16. und vorletzten Zeile jeweils nach dem
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Worte ,Statut' die Worte ,oder um Gemeinden
mit gegliederter Verwaltung' einzufügen.

Schließlich sind im Absatz 8, 2. Zeile, nach
dem Worte ,Statut' die Worte ,sowie in Ge
meinden mit gegliederter Verwaltung' einzu
fügen."

Zur Begründung dieses Antrages erlaube
ich mir folgendes zu sagen.

Die Meinung, die hier in diesem Antrag
zum Ausdruck gebracht wil'd, beruht zum
Teil auf einer Formulierung, die bereits aus
dem Motivenbericht zu der Vorlage ersicht
lich ist. Da steht dort unter anderem (liest):
"Von dieser Einschränkung sind die Statutar
städte ausgenommen, weil bei diesen Gebiets
körperschaften infolge ihrer höheren Verwal
tungsorganisation ein gleiches Schutzbedürf
nis wie bei den übrigen Gemeinden nicht an
genommen zu werden braucht."

Was also unserer Meinung nach aus den
erwähnten Gründen für die verhältnismäßig
kleine Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs
Geltung hat, hat mit noch größerer Berechti
gu'ng Geltung für weitaus größere Städte
oder Orte, die ebenfalls eine gegliederte Ver
waltung haben und in denen die Gewähr
dafür geboten ist, daß Personalpolitik nach
streng rechtlichen und richtigen Grundsätzen
betrieben wird. Es sind also dort in diesen
Gemeinden gewissermaßen Spezialisten tätig,
die sich mit personalpolitischen Maßnahmen
und mit Personalfragen zu beschäftigen
haben. Hinzu kommt noch, daß es einen Ein
griff in die Gemeindeautonomie bedeutet,
wenn es von der Zustimmung des Landes ab
hängig gemacht werden soll, ob solche Per
sonalmaßnahmen getroffen werden können
oder nicht. Wenn wir auch der Meinung sind,
daß es wünschenswert wäre, wenn in allen
Gemeinden die Autonomie auch auf diesem
Gebiete gewährleistet wäre, so können wir
uns doch nicht der Tatsache verschließen, daß
in Gemeinden, in denen keine gegliederte Ver
waltung besteht, zweifellos diesbezüglich
Schwierigkeiten entstehen würden. Wir müs
sen uns also damit begnügen, zu den Statutar
städten, die im Geset.zesantrag bereits ver
ankert sind, durch unseren Antrag noch jene
Städte beziehungsweise Orte einzubeziehen,
die über eine gegliederte Verwaltung ver
rügen und damit verbürgen, daß Personal
maßnahmen ordentlich getroffen werden
können.

Ich bitte aus diesen Gründen das Hohe
Haus, unserem Antrag die Zustimmung zn
geben. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Eine weitere
Wortmeldung liegt nicht vor. Der Herr Be
richterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. STAFFA (Schluß
wort): Ich verzichte auf das Schlußwort und
bitte um die Annahme des Antrages des Ver
fassungsausschusses.

PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegen vor
zur Abstimmung der Hauptantrag des Ver
fassungsausschusses sowie zwei Abände
rungsanträge. Ich lasse zuerst über die beiden
Abänderungsanträge und dann über den An
trag des Verfassungsausschusses abstimmen.

(Nach Abstimmung über den Abänderungs
antrag des Abg. Wenger, betreffend einige
Einfügungen in den Gesetzestext): A b g e
I eh n t.

(Nach Abstimmung über den Abänderungs
antrag des Abg. Landesrat Genner) betreffend
die Wahrung der Autonomie der Gemeinden
bei der Obernahme de jinitiver Bamter): A b
gel e h n t.

(Nach Abstimmung über den Gesetzent
wurf) über Titel und Eingang und über das
Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag des
Verfassungsausschusses) : An gen 0 m m e n.

Ich ersuche Herrn Abg. E t I i n ger, die
Verhandlung zur Zahl 475 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. ETLINGER: Hohes
Haus! Ich habe im Auftrag des Verfassungs
ausschusses über den Antrag der Abgeord
neten Schöberl, Reitzl, Prof. Zach, Müllner,
Schwarzott, Fehringer und Genossen, betref
fend die Erlassung einer einheitlichen Ge
meindewahlordnung für die Städte mit eige
nem Statut des Landes Niederösterreich, zu
berichten.

Der Verfassungsausschuß hat sich in
mehreren Sitzungen mit dieser Vorlage be
sohäftigt und verschiedene Abänderungen be
schlossen. Diese Abänderungen sind in den
Händen der Herren Abgeordneten.

Bei der Vervielfältigung des Gesetzent
wurfes sind einige Irrtümer entstanden. Ich
ersuche daher die Herren Abgeol'dneten, fol
gende Berichtigungen im Gesetzestext vor
zunehmen:

Im § 10 Abs. (2) entfällt im 3. Satz das
Wort: "Sprengelwahlleiter". Im § 10 Abs. (7)
entfällt im 1. Satz das Wort: "Sprengelwahl
leiter". Im § 10 Abs. (7) entfallen im 3. Satz
die Worte: " ... und Sprengelwahlleiter ...".

Die zu streichenden Worte sind bei der Ver
vielfältigung irrtümlich in den Gesetzestext
aufgenommen worden. Ich ersuche um Kennt
nisnahme dieser Berichtigungen.

Hoher Landtag! Durch den Artikel 1 des
Vorläufigen Gemeindegesetzes vom 10. Juli
1945, StGBI. Nr. 66, wurden in Ausführung

.,
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des § 34 der Vorläufigen Verfassung vom
1. Mai 1945, StGBl. Nr. 5, das Gesetz vom
5. März 1862, ÖRGBl. Nr. 18 (Reichs
gemeindegesetz) , alle Gemeindeordnungen
und Gemeindewahlordnungen sowie die son
stigen auf dem Gebiete der Gemeindeverfas
sung erlas1senen Vorschriften (Ge:meinde
statute, StadtI1echte) in dem Umfange wieder
in Wirksamkeit gesetzt, in dem sie VOr Ein
führung der deutschen Gemeindeordnung in
den österreichischen Ländern in Kraft ge
standen sind, soferne sie dem Bundesverfas
sungsgesetz in der Fassung von 1929 und den
sonstigen bis 5. März 1933 erlassenen Ver
fassungsbestimmungen nicht widersprechen
[Art. 2 Abs. (2) lit. a) VGemG.J.

Auf Grurrd der vorerwähnten Bestimmun
gen und des Art.. 2 Abs. (2) leg. cit. sind also
alle vor dem 5. März 1933 wirksam gewesenen
Gemeindewahlordnungen wieder in Kraft ge
setzt worden.

In Niederösterreich wurden durch den
Art. 1 des Vorläufigen Gemeindegesetzes das
Verfassungs1gesetz vom 27. Juni 1929, LGBL
Nr. 166, über die Gemeindewahlordnung für
Niederösterreich mit Ausnahme der Städte
mit eigenem Statut in der Fassung des Ver
fassungsgesetzes vom 27. Februar 1931,
LGBL Nr. 38, und für die Statutarstädte
St. Pölten, Waidhofen an der Ybbs und
Wiener Neustadt die für diese Städte vor dem
5. März 1933 in Geltung gewesenen beson
deren Wahlordnungen wieder in Wirksamkeit
gesetzt. Zu den angeführten Statutarstädten
kommt jetzt noch die Stadt Krems an der
Donau, deren Gebiet durch die deutsche Ge
setzgebung als Stadtkreis erklärt worden war
und der durch das Vorläufige Gemeindegesetz
auch nach dem 27. April 1945 die Stellung
einer Stadt mit eigenem Statut weHerhin zu
erkannt worden ist. Nach dem Art. ·1 Abs. (3)
des Vorläufigen Gemeindegeset~es sinld bils
zur Erlassung eines eigenen Gemeindestatutes
für die Stadt Krems die einschlägigen Be
stimmungen des Gemeindestatutes der Stadt
St. Pölten sinngemäß anzuwenden. Eine An
wendung der Gemeindewahlordnung der
Stadt St. Pölten auf die Stadt Krems hingegen
wurde nicht besonders verfügt. Durch das
Gesetz vom 19. Jänner 1950, LGBL Nr. 12,
wurde daher für die Stadt Krems eine vor
läufige GemeindewahloI1dillJung erlassen, und
zwar wurde mit einigen Abänderungen auch
die Wahlordnung für 8t. Pölten für die Stadt
Krems als anwendbar erklärt. In dieser Vor
läufigen Wahlordnung für Krems ist im Art. 1
Abs. (3) auch die Anzahl der Gemeinderäte
und Stadträte festgesetzt worden. Da nach
der Gesetzesvorlage die Anzahl der Gemeinde
räte und Stadträte wegen der Verschiedenheit

dieser Zahlen in den einzelnen Statutarstädten
und außerdem a,us rechtssy'stematischen
Gründen weiterhin in den einzelnen Ge
meindestatuten geregelt bleiben soll, mußte
auch diese Bestimmung der Vorläufigen
Wahlordnung für Krems weiterhin in Wirk
samkeit belassen werden.

In Niederösterreich bestehen daher für die
Durchführung der Gemeinderatswahlen der
zeit fünf vers~hiede'ne Wahlgesetze. Eine Ver
einfachung und Vereinheitlichung des Wahl
verfahrens erscheint daher -- besonders im
Hinblick auf die wahlwerbenden Parteien 
dringendst geboten. Aber auch eine Reihe
anderer Erwägungen sprechen für eine Neu
ordnung des Wahlrechtes der Statutarstädte.

Die vor dem 5. März 1933 in Geltung ge
wesenen Wahlordnungen für den Nationalrat
und die Landtage sind im Gegensatz zu den
Gemeindewahlordnungen nach dem 27. April
1945 nicht wieder in Geltung gesetzt worden;
es mußten daher für die Durchführung so
wohl der Nationalratswahl wie auch der
Landtagswahlen erst eigene Wahlordnungen
geschaffen werden. Diese Wahlordnungen
wurden für die Nationalratswahl 1949 durch
das Gesetz vom 18. Mai 1949, BGBL Nr. 129,
und für die Wahl des niederösterreichischen
Landtages durch das Verfassungsgesetz vom
15. Juni 1949, LGBL Nr. 46, erlassen. Zur
Vereinfachung des gesamten Wahlrechtes
und des Wahlverfahrens und damit
zusammenhängend auch zur Gewähr-
leistung einer ordnungsgemäßen und gesetz
mäßigenDurchführung alh~r Wahlen er
scheint besonders in formellrechtlicher Hin
sicht eine Anpassung der geltenden Ge
meindewahlordnungen an die Landtagswahl
ordnung, die ihrerseits wieder der National
ratswahlordnung angepaßt ist, erforderlich,
soweit eine solche Anpassung nach der Be
sonderheit der Gemeinderatswahlen möglich
ist. Das trifft vor allem auf die verschiedenen
Termine, auf die zu verwendenden Formblät
ter und nicht zuletzt auch auf die Art der
Bestellung und die Zusammensetzung der
Wahlbehörden zu. Es hat dies außerdem den
großen Vorteil, daß die Rechtsprechung in
Wahlsachen und die Interpretation der
Nationalratswahlordnung nicht nur für die
Handhabung der Landtagswahlordnung, son
dern auch für die Gemeindewahlordnungen
herangezogen werden kann. Es erscheint
daher im folgenden auch nicht notwendig,
diejenigien Bestimmungen des Entwurfes, die
lediglich der Anpas'sung an die Nationalrats
wahlordnung dienen, im einzelnen noch näher
zu erläutern und wird daher bloß auf diesen
Umstand hinzuweisen sein.
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Über die Nationalratswahlordnung und
Landtagswahlordnung hinaus enthält die
Gemeindewahlordmung aber auch die Vor
schriften über die Wahl des Gemeindevor
standes und der Kommissionen (Ausschüsse)
des Gemeinderates, was aus der Besonderheit
des Gemeinderechtes heraus zu erklären ist.

Die Angleichung der bereits für Statutar
städte bestehenden Wahlordnungen an die
Landtags- beziehungsweise Nationalratswahl
ordnung würde zwangsläufig im Gefolge
haben, daß alle Wahlordnungen einander fast
gleichlautend sind. Da es sinnwidrig wäre,
vier im wesentlichen völlig gleichlautende
Gesetze zu schaffen, sieht der Entwurf ei'n
gemeinsames Wahlgesetz für alle Statutar
städte vor, welcher Umstand sich nicht zu
letzt auch für die wahlwerbenden Parteien
als eine wesentliche Erleichterung auswirken
wird, zumal im Entwurf nicht nur eine An
gleichung der geltendem Wab!'rechte der
Statutarstädte, sondern auch, soweit dies
nach der Sonderstellung der Statutarstädte
möglich ist, eine' Angleichung an die für alle
übrigen Gemeinden geltende Wahlordnung
durchgeführt ist. Letzteres ist besonders hin
sichtlich der Wahl des Bürgermeisters, der
Vizebürgermeister und des Stadtrates be
ziehungsweise Stadtsenates der !t'all, worauf
im folgenden noch hinzuweisen ist. Es wird
,daher bei Gesetzwerdung der Vorlage nur
mehr zwei Wahlgesetze für die Gemeinderats
wahlen geben, und zwar eines für die derzeit
vier niederösterreichischen Statutarstädte
und eines für alle übrigen Gemeinden des
Landes.

Eine weitere Neuerung ist noch in diesel.'
Vorlage vorgesehen, daß nämlich Streichun
gen und Umreihungen vorgenommen werden
können, wie es schon in der beschlossenen
Gemeindewahlordnung der Fall gewesen ist.

Ich bitte von der Verlesung der Abände
rungsanträge Abstand nehmen zu dürfen,
weil sie sich ohnehin in den Händen ider
Herren Abgeordneten befinden.

Der Antrag des Verfassungsausschusses
lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 21. September 195,ft), be
treffend die Wahl der Vertretungsorgane der
Städte mit eigenem Statut des Landes Nieder
österreich (Wahlordnung für Statutarstädte
-- StWO.), wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegt keine
Wortmeldung vor. (Nach Abstimmung über
den Wortlaut des Gesetzes, über Titel und
Eingang und über das Gesetz als Ganzes
sowie über den Antrag des Verfassungsaus
schusses) : An gen 0 m m e n.

Ich ersuche Herrn Abg. S ta n g leI', die
Verhandlung zur Zahl 554 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STANGLER: Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über den Antrag der Abgeord
neten Hilgarth, Endl, Fehringer, Ernecker,
Prof. Zach, Gutscher, Kuchner, Stangler und
Genossen, betreffend die Erlassung eines
Gesetzes über das Dienstrecht der Beamten
des Landes Niederösterreich -, Dienstprag
matik der Landesbeamten (DPL), zu be
richten.

Gemäß Artikel 12 Abs. 1 Punkt 9 BVG
steht hinsichtlich des Dienstrechtes der Ange
stellten der Länder, die behördliche Aufgaben
zu besorgen haben, dem Bund das Recht der
Erlassung von G!'undsätzen und dem Land
die Erlassung von Ausführungsgesetzen zu.
In diesem Zusammenhang ist aber auch
Artikel 21 Abs. 1 BVG zu erwähnen, dem
zufolge das Dienstrecht einschlief?>lich des
Besoldungssystems 'und des Disziplinarrechtes
für jene Angestellten des Bundes und del'
Länder, die behördliche Aufgaben zu besor
gen haben, nach einheiltlichen Grundsätzen
durch Bundesgesetz zu regeln ist. Daraus ist
eindeutig zu entnehmen, daß der Verfassungs
gesetzgeber daramf bedacht war, aus dem
Grundsatz der Bundesstaatlichkeit heraus die
Bestimmungen über die mittelbare Bundes
verwaltung einerseits, anderseits jedoch das
Dienstrecht derjenigen Bediensteten, die
behördliche Aufgaben zu besorgen haben,
nach einheitlichen Grundsätzen durch Bun
deEgesetz zu regeln. Dieses im Artikel 21 BVG
angekündigte Bundesgesetz ist aber bisher
noch nicht erfiossen. Die einzelnen Bundes
länder haben aber dessen ungeachtet auf
Grund des § 3 Abs. 1 des übergangsgesetzes
1920 landesgesetzliche Regelungen getroffen.
Dieser Bestimmung zufolge sind nämlich
Landesgesetze, die die im Artikel 12 des BVG
aufgezählten A:ngelegenheiten regeln, weiter
als Landesgesetze im Sinne der Bundesverfas
sung zu betrachten, und die Länder können
diese Gesetze insoweit abändern, als nicht
durch Bundesgesetz die entsprechenden
Grundsätze festgestellt werden. Jedoch darf
ein solches Landesgesetz nur mit Zustimmung
der Bundesregierung kundgemacht werden.
Daraus ist auch zu verstehen, daß sich das
künftige Dienstrecht der Landesbeamten im
Rahmen der bundesrechtlichen Bestimmun-

r
I
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gen halten muß. Aus diesem Grunde konnten
auch keinerlei Bestimmungen über die Per
sonalvertretung aufgenommen werden, da
einer solchen Regelung derzeit verfassungs
rechtliche Bedenken entgegenstehen. Im § 3
wurde daher auf Grund des Koalitionsrechtes
festgelegt, daß in Ausübung des Koalitions
rechtes geschaffene Vereiniglungen gegenüber
den zuständigen Organen des Landes als be
rechtigte Vertreter der in ihnen vereinigten
Beamten gelten. Das Land ist daher im Sinne
der zitierten Bestimmungen .berechtigt, alle
für das Dienstrecht seiner öffentlich-recht
lichen Beamten, die behördliche Aufgaben zu
besorgen haben, notwendigen Bestimmungen
durch Landesgesetz zu schaffen. Hinsichtlich
der öffentlich-rechtlichen Bediensteten, die in
der privat-rechtlichen Verwaltung des Landes
tätig sind, gibt der Artikel 15 Abs. 1 BVG
die rechtliche Grundlage für die diesbezüg
lichen dienstrechtlichen Bestimmungen.

Die derzeitig,e Rechtsgrundlage auf dem
Gebiete des Dienstrechtes ist nicht nur höchst
unübersichtlich, sondern auch reichlich kom
pliziert. Die anzuwendenden Vorschriften S'ind
mannigfacher Art, wie Gesetze, Verordnun
gen, Landtagsbeschlüsse, teils bundesrecht
licher und teils landesrechtlicher Natur. Es
war daher unerläßlich, aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung und der Rechtssicher
heit, das bestehende Dienstrecht neu zu kodi
fizieren, und vor allem veraltete Bestimmun
gen, die zum Großteil auf einen Landtags
beschluß vom Jahre 1912 zurückreichen, aus
zumerzen.

E.s mußte auch darauf Bedacht genommen
werden, das neue Recht auf die Bediensteten
der Bezirksselbstverwaltungen für anwend
bar zu erklären, da bis jetzt kein Bundesver
fassungsgesetz im Sinne des Artikels 120 BVG
erlassen worden ist, dem die Fortsetzung der
weiteren Grundsätze für die Organisation der
allgemeinen staatlichen Verwaltung in den
Ländern nach den Artikeln 115--119 BVG
zu obliegen hätte. Für die Beamten der Be
'zirksselbstverwaltungen fehlt daher die Rechts
grundlage für den Dienstgeber. Das Land übt
derzeit auf Grund verschiedener Landtags
beschlüsse lediglich die RoUe eines vorläufigen
Dienstherrn aus. Deshalb erscheint es auch
weiterhin notwendig, diese Neuregelung sinn
gemäß auch auf die Beamten der Bezirksselbst
verwaltungen anzuwenden. Es ist hierbei
zweckmäßig, die Beschlußfassung über den
Dienstpostenplan wie bereits bisher der
Landesregierung zu überlassen und weiter
für das Dis21iplinarverfahren im Hinblick auf
die Besonderheiten des Dienstes eine eigene
Regelung zu treffen, wie dies bereits mit dem
Sitzungsbeschluß der Landesregierung vom

22. April 1954 g.eschehen ist. Weiter war es
erforderlich, um das neue Dienstrecht ehe
baldigst in Wirksamkeit .zu setzen, den
Gesetzesbeschluß bis zum Zeitpunkt der
Kundmachung des Gesetzes als Landtags
beschluß wirken zu lassen, da die Zustimmung
seitens des Bundes gemäß § 3 Abs. 1 VÜG
1920 nicht so rasch, wie es das Wirksam
werden dieser Bestimmung erfordert, erfol
gen wird.

Gegenüber dem bisher geltenden Recht
bringt dieses Gesetz eine Reihe von Neuerun
gen. Diese sind:

1. Das neue Dienstgesetz gilt für alle
Landesbeamten einschließlich der Bedienste
ten der Straß,enverwaltung und der Hypo
thekenanstalt.

2. Es gibt kein provisorisches Dienstver
hältnis mehr, sondern es tritt mit der Prag
matisierung sofort das Definitivum ein.

3. Die Pragmatisierung von Vertragsbedien
steten ist sofort in einer höheren Dienst
postengruppe möglich. Dadurch werden Här
ten gegenüber länger dienenden Vertrags
bediensteten aus'geglichen.

4. Für Bedienstete, die das 40. Lebensjahr
überschritten haben, bedarf es nach § 8 keiner
Altersnachsicht mehr, wenn ein Diensteintritt
vor dem 40. Lebensjahr bei einer Gebiets
körperschaft stattgefunden hat. Außerdem
ist für die Erteilung der Altersnachsicht nur
mehr die Landesregierung zuständig.

5. Die Anstellungsbedingungen in den Ver
wendungsgruppen C und D wurden insofern
verbessert, als eine frühzeitige ÜbersteIlung
für Meister, Kra'nkenpflegepersonal, Assisten
tinnen, Förster, Fürsorgerinnen ermöglicht
ist. Bei höherer Schulbildung ist eine Anstel
lung in D sofort möglich.

6. Auch hinsichtlich der Anrechnung von
Vordienstzeiten bringen die §§ 14---18 gegen
über dem bisher geltenden Recht eine wesent
liche Verbesserung.

7. Eine besondere Neuerung bringt der
§ 27 mit der Möglichkeit einer Halbtags
beschäftigung für verheiratete weibliche
Beamte.

8. Die Urlaubsbemessung erfolgt nicht wie
bisher nur nach den zurückgelegten Dienst
jahren, sondern auch unter Berücksichtigung
des Lebensalters. Bei der Urlaubsbemessung
wurden besonders bevorzugt: das Kranken-,
Irren- und Siechenpfl.egepersonal beziehungs
weise Beamte, deren Erwerbsfähigkeit infolge
von Invalidität vermindert ist.

9. Der § 63 bietet die Möglichkeit, daß für
regelmäßig geleistete überstunden eine Ver
gütung gewährt wird.
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10. Im § 58 wird die Gewährung von
Studienbeihilfen für Beamtenkinder geregelt,
wobei auch hier auf kinderreiche Familien
besonders Rücksicht genommen wurde. In
diesem Zusammenhang verweise ich auch auf
§ 60 Abs. 2, wo die Zulagenstufen für
Chauffeure erhöht wurden.

11. Die Pfleger wurden nun in die Dienst
postengruppe D eingereiht und es werden
ihnen die Gefahren- und Erschwerniszulagen
in den Gehalt im Falle einer überleitung ein
gerechnet. Pfleger können außerdem nach
§ 100 Abs. 4 im Gegensatz zu bisher zwei
weitere Gehaltsstufen erreichen. Ebenso wer
den die Professionisten in D, die Meister in D,
die Fürsorgerinnen in C, die Assistentinnen
in C, die Krankenschwestern in C ebenfalls
mit anrechenbarer Erschwerniszulage einge
stuft.

12. Die Reisegebührenvorschriften sind nun
gesetzlich verankert.

Das Gesetz soll nach § 99 mit Wirkung vom
1. Juni 1954 in Kraft gesetzt werden.

Hohes Haus! Das sind einige der wesent
lichen Neuerungen, die das neUe Dienstrecht
bringen soll.

Der Verfassungsausschuß sowie ein von
ihm eingesetzter Unterausschuß haben in
vielstündigen Sitzungen diesen Gesetzesantrag
beraten und in der letzten Sitzung des Ver
fassungsaus,schusses den Beschluß gefaßt,
folgenden Antrag dem Hohen Hause vorzu
legen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 21. September 1954) über
das Dienstrecht der Beamten des Landes
Niederösterreich Dienstpragmatik der
Landesbeamten (DPL), wird genehmigt.

2. Der Gesetzesbeschluß über die Dienst
pragmatik der Landesbeamten gilt bis zu seiner
Kundmachung im Landesgesetzblatt als Be
schluß des Landtages. (An Stelle des Tages
der Kundmachung tritt bei Bezugnahmen der
Tag des Gesetzesbeschlusses.)

3. Der beiliegenden Landtagsvorlage über
die Abänderung des Dienstpostenplanes 1954
wird die Genehmigung erteilt.

4. Di'e Dienstpragmatik der Landesbeamten
ist auch auf die Beamten der Bezirksselbstver
waltungen mit Ausnahme des Verfahrens
über Disziplinarangelegenheiten (hierfür be
steht ein eigener Sitzungsbeschluß der Lan
desregierung) sinngemäß anzuwenden.

5. Die Landesregierung wird ermächtigt,
den Dienstpostenplan für die Bezirksselbst
verwaltungen in sinngemäßer Anwendung der

Bestimmungen der Dienstpragmatik der Lan
desbeamten festzusetzen."

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages
und ersuche den Herrn Präsidenten, die
Debatte einzuleiten.

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abgeord
neter Wen ger.

Abg. WENGER : Hohes Haus! Die vor uns
liegende Dienstpragmatik hat eine lange Ent
stehungsgeschichte. Ich darf darauf verwei
sen, daß bereits im Jahre 1947 von der Sozia
listischen Fraktion ein darauf bezughabender
Antrag gestellt wurde. Nachdem nichts ge
schehen ist, haben wir auch im Jahre 1953
und schließlich im heurigen Jahr neuerlich
einen Antrag gestellt, eine eigene Dienstprag
matik zu erstellen, da bisher die dienstrecht
lichen Belange der Landesangestellten auf
Grund eines Landtagsbeschlusses aus dem
Jahre 1912 wahrgenommen werden, der zwei
fellos erneuerungsbedürftig ist. Auf alle
diese Anträge ist seitens der Landesregierung
keine Reaktion erfolgt.

Nun liegt uns endlich ein Entwurf vor, der
zwar nicht von der Landesregierung, sondern
von der ÖVP-Fraktion erstellt wurde. Wir
werden zweifellos nicht fehlgehen, wenn wir
annehmen, daß es ein und dasselbe ist, nur
mit dem Unterschied, daß den Ruhm, eine
solche Vorlage erstellt zu haben, nicht die
Landesregierung als solche für sich bean
spruchen kann, sondern eben die Mehrheits
fraktion im Hause. Das ist eigentlich für uns
nichts Neues. Neu ist vielleicht nur ein Um
stand, nämlich der, daß eine bereits im Ent
wurf enthaltene Verbesserung von den An
tragstellern beziehungsweise von der Frak
tion, die den Antrag vorgelegt hat, wieder
zurückgenommen wurde. Ich komme aber
später noch darauf zurück.

Feststeht jedenfalls, daß wir uns in
wochenlangen Beratungen im Unterausschuß
und im Verfassungsausschuß mit dieser Vor-.
lage befaßt haben, daß sie gewissenhaft er
örtert und geprüft wurde. Dabei sind auch
die neu hinzugekommenen Vorschläge geprüft
worden. Es waren dies Vorschläge, die sowohl
seitens der Landesregierung gemacht wurden,
als auch insbesondere seitens der Gewerk
schaft der öffentlich Angestellten, der zustän
digen Vertretung der Bediensteten in öffent
lichen Körperschaften.

Der Entwurf, der uns nun heute vorliegt,
beinhaltet zweifellos Verbesserungen. Det'
Herr Berichterstatter hat darauf bereits rich
tig hingewiesen. Ich erwähne beispielsweise
den Passus, der sich mit den Aufnahmen und
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mit den besonderen Aufnahmebedingungen
befaßt. Wir haben in den Ausschüssen den
Grundsatz vertreten, daß nach Möglichkeit
dem Motto "Freie Bahn dem Tüchtigen!"
Rechnung getragen werden soll. Und es ist
zweifellos auch gelungen, einige Verbesserun
gen beziehungsweise Erleichterungen bei den
Aufnahmebedingungen zu erwirken.

Ich darf auch darauf verweisen, daß wir
versucht haben, im § 23 die Formulierung
abzuändern, die besagt, daß Versetzungen in
den zeitlichen Ruhestand nicht mehr so wie
bisher vom Landtag, sondern vorn der Landes
regierung durchgeführt werden. Wir betrach
ten das als einen Eingriff in die Rechte des
Landtages, dem bisher dieses Recht zuge
standen ist. Hier ist es uns leider nicht ge
lungen, die Meinung der Mehrheitsfraktion
unserer Meinung anzupassen. Es bleibt also
dabei, daß dem Landtag ein solches Recht
nicht mehr zusteht.

Anderseits müssen wir sagen, daß die
Strafbestimmungen wesentliche Verbesserun
gen erfahren haben. So muß beispielsweise
bei Entlassungen vorher ein Disziplinarver
fahren durchgeführt werden. Ebenso können
wir feststellen, daß die Bestimmung, die sich
mit der Frage des Erholungsurlaubes für
besonders gesundheitlich gefährdete Landes
angestellte befaßt, wesentliche Verbesserun
gen erfahren hat. Ebenso wie der Herr Be
richterstatter weise auch ich darauf hin, daß
die Fassung jenes Paragraphen, der sich mit
Studienbeihilfen befaßt, eine gute ist, und
daß damit den iK:indern von Landesangestell
tem in weitgehendem Maß·e die Möglichkeit
gegeben werden kann, ein Studium zu ergrei
fen. Des weiteren verweise ich darauf, daß
auch die dem Ruhegenuß anzurechnenden Zu
lagen eine Verbesserung erfahren haben, weil
wir in den Ausschüssen diesbezüglich eine
Übereinstimmung erzielen konnten.

Ich habe schon gesagt, daß eine bereits im
Entwurf enthaltene Verbesserung nicht auf
rechterhalten wurde, und zwar bezieht sich
dieSe auf den § 65 der Dienstpragmatik, in
dem ursprünglich enthalten war, daß die
Bemessungsgrundlage nicht mehr 78,3 Pro
zent, sondern 80 Prozent betragen soll. Wir
mußten feststellen, daß die Antragsteller
dieSe Formulierung zurückgezogen haben
und wieder auf 78,3 Prozent zurückgegangen
sind. Wir haben sowohl im Unterausschuß als
auch im Verfassungsausschuß den Antrag
gestellt, daß bei der ursprünglichen Formulie
rung verbliebern we!'den beziehungslweise daf~

die Bemessungsgrundlage nunmehr 80 Pro
zent betragen soll. Wenn auch an diesem
Fortschritt noch nicht alle Bundesländer in
Österreich partizipieren, so wäre es doch

zweckmäßig gewesen, wenn einmal ein Land
damit anfängt, um so mehr als wir nicht die
ersten wären, weil Vorarlberg bereIts diese
80 Prozent hat. Aber es ist noch nie eine
Errungenschaft auf einmal für alle erreIcht
worden. Ich erinnere daran, daß einmal in
den Jahren vor 1934 die Gemeinde WIen
damit begonnen hat, ein 13. und 14. Monats
gehalt auslzuzahlen, und wenn auch diesler
13. und 14. Monatsgehalt in der Folge wie9-er
eingestellt werden mußte, weil die Gemeinde
Wien durch ei'nen Lastenausgleich, der ihr
vom Bund auferlegt wurde, außerstande
war, weiterhin diese zusätzlichen Gehälter
auszuschütten, so ist die Forderung nach dem
13. und 14. Monatsgehalt seither nicht mehr
verklungen. Heute gelten von diesen beiden
zusätzlichen Gehältern zumindest der 13. Mo
'natsgehalt als eine Selbstverständlichkeit,
und wir werden nicht fehlgehen, wenn wir
uns daran erinnern, daß das Land Wien
damals vorangegangen ist. Warum sollte also
das, was das Land Wien getan hat, nicht auch
das Land Niederösterreich machen und in
bezug auf die 80prozentige Bemessungsgrund
lage vorangehen und damit in der Verbesse
rung der Gehaltssituation der Landesangestell
ten voranschreiten ? Wir stellen heute dies
bezüglich keinen Antrag, weil wir wissen, daß
dieser Antrag zweifellos abgelehnt würde,
denn bereits im Au~schuß mußten wir fest
stellen, daß an Ihrer Meinung 'nicht zu rütteln
ist. Aber ich möchte schon jetzt sagen, daß
wir, wenn wir als Sozialistische Fraktion aus
den kommenden Wahlen stärker hervorgehen
werden, diesen Passus der 80prozentigen
Pe'nsions,bemeslsungsgrundIage, den Sie als
ÖVP-Fraktion in Ihrer Vorlage ursprünglich
enthalten gehabt, später jedoch herausgestri
chen haben, der Verwirklichung zuführen
werden.

Anderseits stelle ich aber mit Befriedigung
fest, daß im nachfolgenden § 66 eine wesent
liche Verbeslserung i'nsoferne erzielt werden
konnte, als für die Irren-, Kranken- und
Siechenpfleger die jährliche Steigerung der
Ruhegenußbemessung nicht, wie ursprüng
lich vorgesehen, 2,4 Prozent, sondern 3 Pro
zent beträgt.

Erwähnenswert ist auch, und darauf hat
der Herr Berichterstatter bereits hingewiesen,
daß die Umreihung von einer Dienstposten
gruppe in die andere auf Grund der neuen
Dienstpragmatik nicht nur leichter sein wird,
sonder'n daß damit auch geldlich bedeutende
Verbesserungen verbunden sind.

Abschließend möchte ich zu dieser Dienst
pragmatik namens meiner Fraktion sagen,
daß es eine mühsame Arbeit war, um diese
Dienstpragmatik in der vorliegenden Form
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auszufeilen und sie beschlul~reif zu machen.
Es sind unzweifelhaft Verbesserungen darin
enthalten, und diese Verbesserungen sind, das
möchte ich besonders unterstreichen, ins
besondere auf die Anregungern der Gewerk
schaft des öffentlichen Dienstes zurückzufüh
ren, jener Gewerk,schaft, die gleichsam das
Rückgrat für die wirtschaftlichen Forderun
gen der öffentlich Angestellten bedeutet.
Um so mehr befremdet es uns, wenn wir in
den letzten Tagen in den Zeitungen lesen
mußten, daß Herr Vizepräsident End I an
läßlich einer Tagung der Meinung Ausdruck
gab, die öVP-Fraktion müßte eigentlich die
sen Gewerkschaftsbund, von dem ich bereits
gesagt habe, daß er da,s Rückgrat der öffent
lich Angestellten in ihren wirtschafUichen
Forderungen bedeutet, spalten, und zwar
insoferne, daß ein Teil der öffentlich An
gestellten, die zweifellos die gleichen wirt
schaftlichen Interessen haben wie die ande
ren, diese Organisation verläßt. Ich kann
hier nur annehmen, daß mit diesem Bemühen
nur der Wunsch offenbar wird, nach dem
Grundsatz: "Man teile", vielleicht besser herr
schern zu können.

Es bleibt noch zu sagen, Hohes Haus, daß
diese Dienstpragmatik vieles geben kann,
wenn sie objektiv gehandhabt wird. Das heißt
aber, daß mit der Personalpolitik, wie sie im
letzten Jahr in diesem Lande offenbar wird,
Schluß gemacht werden müßte, mit einer
Personalpolitik, die einseitig 'nur die Ange
hörigen derÖVP beziehungsweise des Öster
reichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes
sowohl bei Aufnahmen als auch bei Prag
matisierungen und Beförderungen berücksich
tigt. (Zwischenrufe auf der rechten Seite des
Hauses.) Das ist zweifellos im letzten Jahr
so gehandhabt worden, und es besteht nach
meiner Kenntnis keine Aussicht darauf, daß
diese Personalpolitik in nächster Zeit eine
Änderung erfahren wird. Wenn sie aber
weiter so wie bisher gehandhabt wird, besteht
mei'ner Meinung nach die Gewißheit, daß die
vielen Kann-Bestimmungen, die in der Dienst
pragmatik enthalten sind, zweifellos zum
Nachteil eines großen Teiles der Landes
angestellten prakt,iziert werden, und das würde
zweifellos nicht nur für diese Landesange
stellten, sondern auch für das Ansehen der
Demokratie überhaupt von Nachteil sein. In
der Demokratie setzen wir nämlich voraus,
daß die Gerechtigkeit ein möglichst hoh83
Ausmaß erreicht.

Ich sage also zum Schluß, Hohes Haus, daß
wir dieser Vorlage zustimmen, in der Er
kenntnis, daß sie zweifellos einen Fortschritt
beinhaltet. Ich sage aber noch dazu und
unterstreiche es, daß wir nicht ermüden wer-

den, die von uns angestrebten Verbesserungen
ehestens der Verwirklichung zuzuführen.
(Beifall bei der SPö.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Worte ge
langt Herr Abg. H i I gar t h.

Abg. HILGARTH: Hohes Haus! Mein ge
schätzter Vorredner, Kollege Wenger, hat
seine Rede damit begonnen, daß er einen
kleinen Rückblick auf die Entstehungs
geschichte dieser Vorlage geworfen hat. Auch
ich möchte mit einem solchen Rückblick be
ginnen.

Es war notwendig, daß endlich einmal die
auf das Jahr 1912 zurückgehenden Bestim
mungen der dienstrechtlichen Verhältnisse
der Beamten des Landes Niederösterreich
einer Revision unterzogen werden, denn seit
d€m Jahre 1912 hat sich in unserem Heimat
lande sehr viel und des öfteren etwas geän
dert.

Mir sind die Bestrebungen aus dem Jahre
1947, von denen der Abg. Wenger gesprochen
hat, durch einen Antrag der Sozialistischen
Fraktion hier eine Änderung herbeizuführen,
nicht bekannt, weil ich damals noch nicht
dem Hohen Hause angehört habe. Ich weiß
aber aus der Handhabung der geltenden Be
stimmungen, daß bisher immer wieder
Schwierigkeiten auftauchten, weil diese
Materie ungeheuer kompliziert war. Es war
daher dringend notwendig, an eine Neufas
sung dieser Dienstpragmatik zu schreiten.

Ich glaube, wir können hier mit Recht den
Standpunkt vertreten, daß die Initiative, die
zum Durchbruch gelangt ist, letzten Endes
von den Abgeordneten der ÖVP ausgegangen
ist. (Ironische Heiterkeit bei den Sozialisten.)
Die Vorlage, die dem Hause vorliegt ~ Herr
Kollege Staffa, Sie können lachen, wie Sie
wollen (Abg. StafJa: Hoffentlich!) ~, bringt
einen ungeheuren Fortschritt gegenüber dem
früheren Zustand. Das ist eine Tatsache, die
niemand abstrei"ten kann, und auch Abg.
Wenger hat das richtig festgestellt.

Ich brauche gar keinen Beweis zu führen,
von wem die Initiative ausgegangen ist, Sie
brauchen nur den Eingang des Antrages lesen
und werden bereits aus den Namen der An
tragsteller erkennen, welcher Fraktion die
Urheberschaft dieser Gesetzesvorlage zuzu
schreiben ist. (Landeshauptmanstellvertreter
Papp: Warum hat die Landesregierung keinen
Gesetzentwurf eingebracht?) Wenn Kollege
\Venger versucht hat, es so hinzustellen, als
ob eine ÖVP-Vorlage einer Landesregierungs
vorlage gleichzusetzen wäre, muß ich ihm
hier wiedersprechen. Ich glaube, da hat er
die Begriffe verwechselt. Wenn er die Landes-

-r
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regierung gemeint" hat, dann hätten die Lan
desregierungsmitglieder der SPÖ davon
unterrichtet gewesen sein müssen. Er wird
meinen, daß Teile der Landesregierung hier
mit am Werke gewesen sind. (Landeshaupt
mannstellvertreter Papp: Im zuständigen Amt
der Landesregierung! Das ist kein Geheim
nis!). loh kann Ihnen sagen, Herr Kollege
Popp, nicht einmal im zuständigen Amt der
Landesregierung! (Landeshauptmannstell
vertreter Papp: Aber ja!) Wenn da zufällig
einige Angehörige dieses Amtes auch Ange
hörige der ÖVP sind, so ist das ihr bürger
liches Recht in diesem Staate, das man ihnen
einfach nicht nehmen kann. (Beifall bei der
ÖVP - Ruf bei der SPÖ: Das ist gar kein
Zufall! - Abg. Staffa: Fragen Sie Regie
rungsrat Kern) der das im AusschuB zugege
ben hat! - Abg. Endl: Warum so aufgeregt?
-- Landeshauptmann Steinböck: Meine Her
Ten! Wir haben euch auch nicht bei euren
Ausführungen gestört!) Wir machen auch
gar kein Hehl daraus, daß auch die Soziali
stische Partei im Hause Landesangestellte
ihrer Parteirichtung hat, die bestimmt für
Ihre Seite das gleiche machen, was von Lan
desangestellten unserer Seite hier geschehen
ist. Wir nehmen selbstverständlich jenes
Recht in Anspruch, das jedem Staatsbürger
freisteht und das letzten Endes auch in dieser
Vorlage verankert ist, denn es steht in die
s€'m Gesetz, daß sich die Beamten des Hauses
nach ihrer Gesinnung oder nach anderen
Gesicht,spunkten frei zu irgendwelchen Ver
einigungen zusammenschließen können, die
die Interessen ihres Standes vertreten.
(Zwischenrufe des Abg. Staffa. - Präsident
Saßmann gibt das Glockenzeichen.)

Uns ist es nicht so sehr darum zu tun, daß
wir das Urheberrecht für uns in Anspruch
nehmen, uns geht es vielmehr darum, daß bei
diesem Schritt, den wir hier tun, wirklich
etwas Brauchbares für die Landesangestell
tenschaft herauskommt. (Zustimmung bei
der ÖVP.) Wer dieses Gesetz ei'ngebracht hat,
das steht hier schwarz auf weiß, daß kann
uns niemand a.bstreiten.

Es ist uns auch vollkommen klar, daß nicht
alle Wünsche hundertprozentig erfüllt wer
den konnten, die jeder oder jede zu dieser
Gesetzesvorlage hätte vorbringen können.
Fordern ist leicht, das wissen wir auch, aher
das Erfüllen ist natürlich eine Frage, die auf
einer anderen Seite steht und die überhaupt
für uns in diesem Fane sehr unangenehm ge
wesen ist, weil wir alle mitsammen wissen,
daß wir bei der Abfassung dieser Gesetzes
vorlage nicht völlig frei in unseren Entschlüs
sen gewesen sind, weil in diese Vorlage

Momente hineinspielen, die auch den Bund
berühre'n. Sie wissen genau so wie wir, daß
auf Grund des Artikels 12 des Bundeslverfas
sungsgesetzes die Regelung der dienstrecht
lichen Verhältnisse der Angestellten der
Länder, soweit sie hoheitsrechtliche Auf
gaben zu erfüllen haben, ein Recht des Bundes
ist. Und Sie wissen genau so wie wir, daß
nur die Durchführungsgesetzgebung den
Ländern überlassen ist. Aber es ist auch be
kannt, daß der Bund bis heute kein einheit
liches Dienstrecht geschaffen hat. Und hier
tritt nun die Wirkung ein, daß wohl das
Land beziehung1s,weise irgendeine Gruppe des
La'ndtages berechtigt ist, eine solche Vor
lage einzubringen, daß sie aber dabei an die
zwingenden Bestimmungen oder Richtlinien,
die der Bund bereits für eine solche Maß
nahme vorgesehen hat, gebunden sind. Die
Schwierigkeit lag also darin, daß wir nicht
in allen Punkten nach unserem eigenen Er
messen entscheiden konnten. Es sind jetzt
vom HeI'rn Abg. Wenger einige solche Punkte
angeführt worden; ich könnte andere noch
hinzufügen. Nicht erwähnt hat er zum Bei
spiel die Frage der Einbeziehung der Perso
nalvertretung in dlese Gesetzesvorlage, was
meines Erachtens ein wesentI.icher Bestand
teil des Dienstrechtes wäre. Aber wir wissen
alle miteinander, daß auch hier der Bund sich
die Gesetzgebung vorbehalten hat. Wir haben
sogar in der letzten Landtagssitzung Anträge
ges1tellt, die Landesregierung möge einschrei
ten, und der Bund möge aufgefordert werden,
endlich einmal ein solches Personalvertre
tungsgesetz für die öffentlich Bediensteten
Österreichs zu schaffen. Meine Herren, Sie
kennen die Verhandlungen, die über dieses
Kapitel stattgefunden haben, und es ist nie
mandem. ein Geheimnis, daß, wie ich glaube
-' bitte, korrigieren Sie mich, wenn ich in der
Zahl zu tief greife ~, bereits die 15. Vor
lage ausgearbeitet worden ,ist, und trotzdem
ist sie noch immer nicht zum Beschluß erho
ben worden. Ich kann Ihnen sagen: Unsere
Fraktion, die nicht die kleinste innerhalb der
öffentlich Bepiensteten ist, ,ist· wahrlich
nicht daran schuld, daß wir noch nicht zu
einem Personalvertretungsgesetz gekommen
sind, denn wir fordern dieses Personalvertre-

. tungsgesetz schon deswegen, weil es bei Wirk
samwerden dieses Gesetzes eine Pflicht jedes
Angestellten wäre, den nach diesem Gesetz
bestehenden Forum. anzugehören, während
die Tätigkeit der Gewerkschaft bis heute noch
auf der Grundlage der Vereinszugehörigkeit
erfolgt, wobei die Mitgliedschaft zur Gewerk
schaft eine freiwillige ist. Sie kann gegeben
sein, aber sie muß es nicht sein, so daß also
damit keine hundertprozentige Vertretung
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durch die Gewerkschaft für alle öffentlich
Bediensteten gegeben ist. (Zustimmung bei
der ÖVP.) Diesem Übelstand wollen wir ah
helfen. Wir wissen genau, was drum und
dran hängt. Darum verlangen wir auch dieses
Personalvertretungsgesetz. Leider konnten
wir es in diese Vorlage nicht einbauen, weil
die entsprechenden Voraussetzungen dazu
fehlen.

Ich habe selbstverständlich erwartet, daß
die 80prozentige Pensio'nsbemessungsgrund
lage heute irgendwie zur Sprache kommen
wird. (Ironische Heiterkeit bei den SO.ziali
sten.) Herr Landeshauptmannstellvertreter
Popp, ich glaube, wir brauchen gar nicht
darüber zu lachen. Das ist eine ganz ernste
Angelegenheit (Landeshauptmannstellvertre
ter Papp: Das ist eben traurig!) die jeder
logisch Denkende voraussehen konnte. Viel
leicht lächeln Sie gerade deshalb, weil wir
ursprünglich diesen Antrag im Entwurf der
ÖVP aufgenommen haben. (Zwischenrufe bei
der SPö.) Meine Herren, ich muß Ihnen aber
erklären, daß wir zu der Zeit, als der Entwurf
festgelegt wurde, noch nicht jene Einwände
beurteilt haben, die gerade dieser Bestimmung
entgegenstehen. Ich sage Ihnen, daß ich sel
ber als öffentlich Bediensteter gerade gegen
die Fassung, die diese 80 Prozent festgelegt
hat, ga'nz schwere Bedenken gehabt habe. Ich
hatte diese Bedenken gegen eine 80prozentige
Pensionsbemessungsgrundlage deswegen, weU
die anderen öffentlichen Körperschaften eine
solche von 78,3 Prozent haben. (ZwischemuJ'e
links: Wo bleibt da die Verantwortung?) Ich
bekenne mich vollkommen dazu. Wir haben
schon öfter die Verantwortung hier im Haus
übernommen, und wir werden sie auch in
Zukunft tragen. Aber ich sage Ihnen dazu ein
Wort, ich habe es auch im Ausschuß schon be
tont: Es ist eine große Frage, ob w,ir damit den
öffentlich Bediensteten etwas Angenehmes
machen, wenn wir hier mit gutem Beispiel
vorangehen, wie es der Herr Abg. Wenger
behauptet hat, dabei aber neuerlich eine Zwei
teilu'ng der Pensionisten herbeiführen. (Abg.
Ernecker : Sehr richtig!) Wir kämpfen, so
lange ich mich zurückerinnern kann, bereits
seit den Jahren 1922 und 1923 um eine ein
heitliche Pensionsgrundlage. Sie wissen, wie
diese Verschiedenheiten der Pensionen im
öffentlichen Dienst entstanden sind. Sie wur
den immer ärger. Da hat es Altaltpensionisten
gegeben, AltpensiC'nisten, Neupensionisten
und neueste Pensionisten, und jeder, der im
öffentlichen Dienst gestanden ist, mußte be
fürchten, daß er, wenn er einmal in den
Ruhestand tritt, nicht mehr weiß, nach wel
chem Schema er dann behandelt wird. Daher
haben wir es als einen ungeheuren Vorteil

betrachtet, daß endlich durch das Gehalts
überleitungsgesetz diese Frage einheitlich ge
regelt wurde. Darum ist es eine sehr schwere
Aufgabe, hier vielleicht eine Entscheidung zu
treffen, aus der unter Umständen neuerlich
dieses Dilemma zwischen Alt- und Neupensin
nisten entstehen könnte. Wenn der Herr Ahg.
Wenger sagt, beschreiten wir einmal zuerst
tapfer den Weg, weil es die Gemeinde Wien
auch beim 13. Monatsgehalt getan hat, der
heute fast eine Selbstverständlichkeit gewor
den ist, so möchte ich dazu folgendes sagen:
Es ist richtig, damals in den zwanziger Jahren
und anfangs der dreißiger Jahre hat die
Gemeinde Wien das 13. Monatsgehalt gege
ben, aber Herr Abg. Wenger, Sie haben ver
schwiegen, daß dafür das Land Niederöster
reich, und zwar als einziges Land, als Äqui
valent - und da hätte auch die Gemeinde
Wien folgen können - die 90prozentige
Bemessungsgrundlage gegeben hat. Herr
Kollege Staffa, Sie wissen genau, daß das
Gesetz, in dem die 78,3prozentige Bemes
sungsgrll'ndlage festgelegt ist, ein Bundes
gesetz ist, das für sämtliche öffentlich Ange
stellte mit Ausnahme jener der Bundesbahnen
gilt. Wenn der Herr Abg. Wenger gesagt hat,
Vorarlberg ist uns vorangegangen, so ist dies
nur teilweise richtig. Denn nur die Vorarl
berger Gemeindeangestellten und die Ge
meindeangestellten der Stadt Innsbruck haben
die 80prozent,igePensionsbemes,sungsgrll'ndlage
Die übrigen Länder, einschließlich Wien, das
stelle ich fest, haben 78,3 Prozent. Wenn Sie
weiter bedenken, daß damit auch Fragen zu
sammenhängen, die vielleicht weit über ,den
Rahmen des Landes hinausgehen und die jedes
Jahr bei den Verhandlungen über den Finanz
ausgleich auch eine Rolle spielen, werden Sie
zustimmen müssen, daß das Land dahei gewisse
Rücksichten zu nehmen hat. Um nun nicht
mit den Bestimmungen des Bundes in Gegen
satz zu kommen und einen Einspruch des
Bundes wegen dieser 1,7prozentigen Erhöhung
der Pensionsbemessungsgrundlage nicht ge
wärtigen zu müssen, weiter um die sonstigen
Wohltaten des Landesgesetzes den Beamten
zugute kommen zu lassen, war die letzte Ent
scheidung die, daß wir die Vorlage in der
jetzigen Form dem Hohen Landtag über den
Verfassungsausschuß zur BeschlußfaS'sung
vorlegten.

Wenn der Herr Abg. Wenger auch die
Frage der Versetzung in den zeitlichen Ruhe
stand aufgerollt hat, so möchte ich dazu
sagen, daß die Versetzung in den zeitlichen
Ruhestand meistens eine Angelegenheit ist,
die durch den Nachweis einer längeren Er
krankung oder anderer persönlicher Umstä'ude
irgendwie zu begründen ist. Ob hier der
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Landtag in der Lage wäre, das richtig zu
beurteilen, ist fraglich. Richtiger ist, daß hier
die Landesregierung in ihrem engeren Rah
men und mit dem ihr zur Verfügung stehen
den Beamtenapparat die Entscheidung trifft.
(Zwischenruf links: Wo bleibt das Recht des
La,!!dtages?) Ich sage Ihnen eines, meine
Herren, es geht uns hier nicht um das Recht
des Landtages, sondern wir wollten mit dem
Gesetz das Recht der Landesangestellten
sichern. (Zwischenrufe des Abg. Staffa.) Es
wurde hier im offenen Haus -ich bitte das
aus dem Protokoll heraus:zulesen - nUr von
der Versetzung in den zeitlichen Ruhestand
gesprochen. Wenn von etwas anderem gespro
chen worden wäre, so wäre ich darauf einge
gangen.

Wenn im Zusammenhang damit auch davon
gesprochen wurde, daß nUr eine objektive
Verwaltung in der Zukunft die Sicherheit
geben würde, daß jede Kann-Bestimmung
richtig ausgelegt und angewendet wird, damit
dieses Gesetz allen Beamten zugute kommt,
so werden Sie wohl richtig erkannt haben,
daß es unser Bestreben war, möglichst wenig
Kann-Bestimmungen und in erster Linie Muß
Bestimmungen in das Gesetz einzubauen. Ich
bin daher der festen Überzeugung, daß bei
der Vorlage, die jetzt zur Beschlußfassung
vorliegt,wirkLich nur das Interesse jener
Gruppe berücksichtigt wurde, um die es in
diesem Gesetz geht.

Wenn dann noch von einigen Wünschen
gesprochen wurde, so möchte ich Ihnen zu
sammenfassend sagen : Wenn wir die Ver
besserungen, die das Gesetz bringt, punkte
weise anführen, so sind mindestens 70 Punkte
vorhanden, bei denen eine glatte Verbesse
rung festzustellen ist, und kein einziger
Punkt, bei dem sich eine Verschlechterung
gegenüber dem jetzigen Zustand ergibt. Bitte
erlassen Sie es mir, daß ich jetzt die ver
schiedenen Vorteile der Reihe nach para
graphenweise aufzähle. Ich will nur einige
hervorheben. Bei der Vordienstzeitenberech
l1ung gibt es keinen einzigen Kann-Fall mehr,
sondern alles ist in Muß-Bestimmungen umge
wandelt worden. Des weiteren will ich die
Frage der Bestellung der Qualifikationskom
missionen und der Durchführung des Quali
fikationsverfahrens sowie des Disziplinarver
fahrens hervorhebep., die im neuen Gesetz
vollkommen klar geregelt sind. Die Halbtags
beschäftigung der weiblichen Angestellten is,t
hier erstmalig in einem Gesetz eingebaut
worden, und wir hoffen, daß auch andere
Gruppen diesem Beispiel der Niederösterrei
cher folgen werden. Denken Sie weiter an die
Witwenpensionen, wo ebenfalls eine Regelung

getroffen wurde, die den heutigen Verhält
nissen entspricht.

Ich bin daher der festen Überzeugung, daß
bei aller Anerkennung der "Schwierigkeiten,
die hier aufgetaucht sind, ein Werk nieder
gelegt ist, das sich wirklich zum Vorteil der
Landesbediensteten richtet. Es ist auch be
zeichnend, daß sehr viele Kreise an dieser
Parteivorlage der Österreichischen Volkspar
tei lebhaftes Interesse genommen haben. Es
hat sich damit nicht nur der Klub der öVP
beschäftigt, sondern es hat sich auch die
Gewerkschaft richtigerweise damit beschäf
tigt, auch die Landesregierung hat ihre Mei
nung dazu abgegeben, und ich kann sagen,
daß auch die Vertreter des Bundes entspre
chend unterrichtet wurden, damit man die
Gefahrenklippen rechtzeitig erkennt, um das
Gesetz nicht an einem Widerspruch des Ver
fassungsdienstes im Bundeskanzleramt schei
tern zu lassen. Es sind alle Vorsorgen getrof
fen worden, ebenso im Verfassungsausschuß
wie auch im Unterausschuß, daß dieses
Gesetz rechtzeitig verabschiedet wurde.
Darum erkläre ich Ihnen namens der öVP,
daß wir zu dieser Vorlage 100prozentig
stehen, und daß wir froh darüber sind, noch
in einer der letzten oder vielleicht der let:lJten
Sitzung des niederösterreichischen Landtages
geradezu als Schlußstein unserer gesetz
geberischen Tätigkeit den Angestellten des
Landes Niederösterreich dieses Gesetz als
einen wichtigen Baustein zum Bau ihrer
Rechte gegeben zu haben. (Lebhafter Beifall
bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Die Rednerliste
ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat
das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. STANGLER
(Schlußwort): Hohes Haus! Ich darf als Be
richterstatter mit Befriedigung feststellen,
daß das Gesetz von beiden Rednern in seinen
Grundsätzen begrüßt wurde, und ich bitte
daher das Hohe Haus im Auftrage des Ver
fassungsausschusses, diesem Gesetz die Zu
stimmung zu geben.

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes) über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Verfas
sungsausschusses) : A n gen 0 m m e n.

Ich ersuche den Herrn Abg. Ern eck e 1',

die Verhandlung :lJur Zahl 609 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. ERNECKER : Hohes
Haus! Ich habe namens des Wirtschaftsaus
schusses über die Vorlage der Landesregie-
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PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegt keine
Wortmeldung vor, wir kommen daher Zur Ab
stimmung. (Nach Abstim.mung über den Ge
setzentwurf, über Titel und Eingang, das
Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag des
Wirtschaftsausschusses) : An g en 0 m m e n.

Ich ersuche die Mitglieder und Ersatzmlt
glieder des Verfassungsausschusses, sich
zwecks Beratung der Regierungs,vorlage
Zahl 610 in den Herrensaal zu begeben. Ich
unterbreche aus diesem Anlaß die Sitzung
auf kurze Zeit.

Berichterstatter Abg. ZACH: Meine sehr
verehrten Frauen und Herren des Hohen
Landtages! Ich habe Ihnen namens des Ver
fassungsausschusses über den Gesetzentwurf,
betreffend die Errichtung eines Bundespolizei
kommissariates im Gebiete der Stadtgemeinde
MödIing; zu berichten.

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich nehme die
Sitzung wieder auf. Mit Zustimmung des
Hohen Hauses setze ich die im Verfassungs
ausschuß soeben verabschiedete Vorlage der
Landesregierung noch auf die Tagesordnung
dieser Sitzung. (Nach einer Pause.) Keine
Einwendung.

Zahl 610 des Verfassungsausschusses liegt
auf den Plätzen der Herren Abgeordneten auf.
Ich ersuche den Herrn Abg. Z ach, die Ver
handlung zur Zahl 610 einzuleiten.

(Die S-itzung wird 11,m 16 Uhr 16 Minut6n
unterbrochen und um 16 Uhr ':B9 Minuten
u1ieder aufgenommen.)

für Land- und Forstwirtschaft die Aufnahme
des letzten Absatzes in den Entwurf empfoh
len.

Hohes Haus! Ich bringe nun den Text des
Gesetzes zur Verlesung. (Der Berichterstatter
verliest den Text des Gesetzes vom :B 1. Sep
tember 1954, betreffend Maßnahmen hinsicht
lich der arbeitsrechtlichen Gleichstellung der
Volksdeutschen mit inländi,schen Dienstneh
mern in der Land- und Forstwirtschaft.)

Hoher Landtag! Ich el'laube mir, im Namen
des Wirtschaftsausschusses folgenden Antrag
zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

.,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgeset.z vom. 21. September 1954), wird
genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche 'zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses A'ntrages.
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rung, betreffend das Gesetz, betreffend Maß
nahmen hi'nsichtlich der arbeitsrechtlichen
Gleichstellung der Volksdeutschen mit inlän
dischen Dienstnehmern' in der Land- und
Forstwirtschaft, zu berichten.

Hoher Landtag! Mit dem Bundesgesetz vom
18. Juli 1952, BGBI. NI'. 166, wurden Bestim
mungen hinsichtlich der arbeitsrechtlichen
Gleichstellung der. Volksdeutschen mit inlän
dischen Dienstnehmern erlassen. Dieses
Gesetz schuf nur für die in der gewerblichen
Wirtschaft unselbständig beschäftigten
Volksdeutschen unmittelbar anwendbares
Recht. Für die in der Landwirtschaft beschäf
tigten Volksdeutschen aber war zufolge
Artikel 12 (1), Z. 4 des Bundesverfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 eine beson
dere Regelung erforderlich, weil dem Bund
nur die Gesetzgebung über die Grundsätze
zusteht, während die Erlassung von Ausfüh
rungsgesetzcn den einzelnen Ländern obliegt.
Im § 2 des genannten Bundesgesetzes wurden
daher solche Grundsatzbestimmungen aufge
nommen. Zu diesen soll das Ausführungs
gesetz erlassen werden. Im Bundesland
Niederösterreich bestehen zwar keine Vor
schriften, die eine ungleiche Behandlung der
Volksdeutschen gegenüber inländischen
Dienstnehmern in der Land- und Forstwirt
schaft vorsehen, zumal die Verordnung übel'
ausländische Arbeitnehmer vom 23. Jänner
1933, Deutsches Reichsgesetzblatt I, S. 26,
zufolge des § 3 (2) des übergangsgesetzes
vom 1. Oktober 1920 in der Fassung des
BGBI. NI'. 368 vom Jahre 1925 für den
Bereich der Land- und Forstwirtschaft bereits

. 1948 außer Kraft getreten ist und andere
Rechtsvorschriften auf diesem Gebiete durch
die Landesgesetzgebung nicht geschaffen
wurden. Dennoch ist im Hinblick auf die
zwingenden Bestimmutlgen des § 2 (3) des
eingangs genannten Bundesgesetzes das Aus
führungsgesetz zu erlassen.

Entsprechend der bundesgesetzlichen Rege
lung hat sich die Gleichstellung auf solche
Volksdeutsche nicht zu erstrecken, die erst
nach dem 31. Dezember 1951 in das Gebiet
der Republik. Österreich eingereist sind, mit
Ausnahme der aus der Kriegsgefangenschaft
entlassenen oder im Rahmen der Familien
zusammenführung mit Zustimmung der
österreichischen Behörden nach Österreich
einreisenden Volksdeutschen.

Zur Verhinderung einer Auslegung des
Gesetzentwurfes durch Umkehrschluß dahin,
daß für die vom Gesetzentwurf ausgenomme
nen ausländischen Arbeitnehmer in der Land
und Forstwirtschaft eine Arbeitsgenehmigung
erforderlich ist, hat das Bundesministerium
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Hoher Landtalg! Im Zuge der durch die
Gebietsänderungsgesetze vom 26. Juli 1946,
BGBl. NI'. 110/54, und vom 25. Juni 1946,
LGBl. Nr. 42/54, notwendig gewordenen poli
tischen Organisation der an Niederösterreich
zurückfallenden Gebiete wurde mit Gesetz
vom 13. Juli 1954, LGBl. NI'. 62, unter ande
rem die Stadtgemeinde Mödling wieder er
richtet.

Bisher gehörte das Gebiet der neu errich
teten Stadtgemeinde Mödling zum 24. Wiener
Gemeindebezirk. Die örtliche Sicherheitspoli
zei in diesem Bezirke, der auch noch die
Gebiete von 21 ehemals selbständigen nieder
österreichischen Gemeinden umfaßte, wurde
bisher von dem Bezirkspolizeikommissariat
Mödling der Bunciespolizeidirektion Wien ver
sehen. Nunmehr soll an dessen Stelle eine
Bundespolizeibehörde mit vollem Wirkungs
kreis (Bundespolizeikommissariat) errichtet
werden, deren örtlicher Bereich das Gebiet
der Stadtgemeinde - Mödling umfassen soll.
Der Sicherheitsdienst i'n den übrigen an das
Land Niederösterreich zurückgefallenen Ge
bietsteilen des ehemaligen 24. Wiener Ge
meindebezirkes war mit 1. September 1954,
dem Tage des Inkrafttretens der Gebiets
änderungsgesetze, von der Bundesgendarmerie
zu übernehmen.

In de'n sachlichen Wirkungskreis des zu er
richtenden Bundespolizeikommissariates Möd
ling werden außer den in Bundesgesetzen
übertragenen Aufgaben auch die örtliche
Sicherheitspolizei, die Sittenpolizei, die
Straßenpolizei auf anderen als Bundesstraßen
und die Flurpolizei sowie jene Aufgaben des
Veranstaltungswesens aufgenommen, die
gemäß Art. 15 (3) BVG 1929, den Bundes
polizeibehörden zu übertragen sind.

Da die genannten Angelegenheiten zum
Teil in den selbständigen Wirkungskreis der
Gemeinden und zum Teil in den selbständigen
Vollziehungsbereich des Landes fallen, ist
gemäß Art. 102 (6) BVG 1929, zur Über
tragung dieser Geschäfte an eine Bundespoli
zeibehörde ein Landesgesetz erforderlich. Erst
auf Grund eines Gesetzes, mit dem die im
Gesetzentwurf aufgezählten Aufgaben der zu
errichtenden Bundespolizeibehörde übertragen
werden, kann die Verordnung der Bundes
regierung über die Errichtung der Bundes
poIizeibehörde in Mödling, der außer den in
die Vollziehung des Bundes faIlE'nden Auf
gaben auch die erwähnten. Angelegenheiten
übertragen werden sollen, erlassen werden.

Da ein Beschluß der Gemeindevertretung
der Stadtgemeinde Mödling auf Errichtung
eines Bundespolizeikommissiariates in Möd
ling nicht gefaßt wurde, hängt dessen Errich
tung lediglich von einer Tatsache ab, die

außerhalb der österreichischen Rechtsordnung
liegt. Es wurde daher die Dauer der Wirk
samkeit des zu beschließenden Gesetzes mit
dem Zeitpunkt festgesetzt, mit dem die An
WEndung österreichischer Rechtsvorschriften
nicht mehr von einer Tatsache abhängt, die
außerhalb der österreichischen Rechtsord
nung liegt. Den Zeitpunkt des Wegfalles die
ses Hindernisses hat die Landesregierung zu
bestimmen und den diesbezüglichen Beschluß
im Landesgesetzblatt zu verlautbaren.

Der Gesetzestext ist folgender. (Der Be
richterstatter verliest den Text des Gesetzes
vom 21. September 1954) betreffend die Er
richtung eines Bundespolizeikommissariates
im Gebiet der Stadtgemeinde Mödling.)

Ich stelle daher folgenden Antrag des Ver
fassungsausschusses (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 21. September 1951}) be
treffend die Errichtung eines Bundespolizei
kommissariates im Gebiet der Stadtgemeinde
Mödling, wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen. Durchführung dieses Gesetzesbeschlus
ses das Erforderliche zu veranIas'Ecn."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Aus
sprache und die Beschlußfassung über dieses
Gesetz einzuleiten.

PRÄSIDENT SASSMANN: Es liegt keine
Wortmeldung vor, wir schreiten daher zur
Abstimmung. (Nach Abstimmung über den
G€Isetzentwurf) über Titel und Eingang) das
Gesetz als Ganzes sowie über den Antrag des
Verfassungsausschusscs}: An gen 0 m m e n.

Hohes Haus! Mit der nun zu Ende gegan
genen Sitzung hat dcr gegenwärtige Landtag
die letzte Sitzung seiner Funktionsperiode
gehalten. Es sei mir gestattet, bei dieser
Gelegenheit einen kurzE'li Rückblick auf die
Tätigkeit dES niederösterreichiEchen Land
tages in der nunmehr abgelaufenen Gesetz
gebungspedode zu machen.

Fünf Jahre sind in unserer schnellebi'gell
Zeit ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum.
Überblickt man aber die Arbeiten des Land
tages, so erkennt man, daß die gesetzgebende
KörperEchaft des Landes in dieser Zeit Auf
gaben zu bewältigen hatte, die in solcher
Fülle und in solchem Gewicht kaum in einer
der früheren Gesetzgebungsperioaen dieses
Hauses vorgekommen sind. Fielen doch in
diesen Zeitraum zwei Naturkatastrophen, wie
sie in Generationen nicht eintraten und die
der Wirtschaft des Landes und seiner Bevöl-
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kerung schwerste Schäden zufügten. Es galt
jedesmal schnell und ausgiebig zu helfen. Ich
darf feststellen, daß der Landtag im Rahmen
seiner Zuständigkeit alles unternommen hat,
um der durch Naturkatastrophen betroffenen
Bevölkerung den Wiederaufbau der Existenz
zu ermöglichen und die schweren wirtschaft
lichen Schäden zu beheben.

Nur wer weiß, welche Menge an Kleinarbeit
in der Landesregierung, in den Unteraus
schüssen und Aus,sohüssen des Landtages und
im Landtag selbst in der Eeschlußfassung
von ingesamt 106 Gesetzesvorlagen und den
vielen weiteren Landtagsvorlagen liegt, kann
die ersprießliche Tätigkeit aller mit der
Gesetzgebung befaßten Stellen richtig beur
teilen. Ich will es mir versagen, die Arbeit
dieses Landtages auf den verschiedenen Ge
bieten nach ihrer Wichtigkeit aufzugliedern,
muß aber doch he,rvorheben, daß in eingehen
der Beratung zuletzt ein modernes Dienst
recht für die Landesbeamten beschlossen
wurde, und daß es diesem Landtag gegönnt
war, die mit der Rückgliederung der Rand
gemeinden zusammenhängenden Maßnahmen
zu treffen.

Ich weiß mich daher der Zustimmung des
Hohen Hauses sicher, wenn ich bei diesem
Anlasse dem Herrn Landeshauptmann und

den Landesregierungsmitgliedern für die
umfassende und aufopferungs;volle sachliche
Arbeit zum Wohle des Latndesdanke. Mein
Dank gilt ferner den Bediensteten der Landes
verwaltung und den BeamteJ:). der Landtags
kanzlei, die durch ihren Eifer und ihr Pflicht
bewußtsein an der Erfüllung der Aufgaben
des Landtages mitgewirkt haben. Wenn ich
den mir zur Seite gestellten Herren Präsi
denten dieses Hauses für ihre wertvolle
Unterstützung in der Geschäftsführung und
den Herren Abgeordneten für die Bereitwil
ligkeit, mit der sie sich jederzeit in den
Dienst der Legislative gestellt haben, danke,
ka'nn ich als Präsident abschließend feststel
len, daß dieser Landtag bei aller Verschieden
heit der politischen Anschauung stets bemüht
war, die ihm gestellten Aufgaben in objek
tiver Weise zum Wohle des Landes zu lösen.

Wenn der neue Landtag diese Objektivität
als beste Tradition von seinem Vorgänger
übernimmt, kann uns um die Zukunft unseres
Landes nicht bange sein.

Somit ist die Sitzung und gleichzeitig die
V. Session geschlos.sen. Ich schliel~e somit die
V. Wahlperiode des Landtages von Nieder
österreich. (Beifall bei der öVP.)

(Schluß der Sitzung um 16 Uhr '40 Min.)

i
I
I


